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KREISGESCHÄFTSSTELLE ASB
 07353/98440

WOHNBERATUNG IM ALTER  
U. BEI BEHINDERUNG FÜR 
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ke ist zu erfahren bei 0800/0022833 
und Handy 22833; Per Internet:  
www.aponet.de; Im Aushang bei jeder 
Apotheke 

AMBULANTER PFLEGEDIENST
Rundumpflege Zuhause,  
Michael Baumann
 07583/946936 oder 0171/8989439
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Ambulante Pflege für Zuhause, Nach-
barschaftshilfe
 07351/150230

KATH. SOZIALSTATION 
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JM Taxi GmbH Tel.: 07583/891

Redaktionsschluss für  
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Bad Schussenried ist  
online unter  

www.bad-schussenried.de 
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IMPFANGEBOT 
IN BAD SCHUSSENRIED

MITTWOCH 19.01.2022
16:00 - 19:00 Uhr Stadthalle Bad Schussenried 
Eine Terminvereinbarung ist nicht nötig.

Das Impfangebot wird durch eine Kooperation des Mobilen Impfteams  
des DRK-Kreisverbandes Biberach mit der Stadt Bad Schussenried  
ermöglicht. Verimpft werden die Impfstoffe mRNA (BioNTech oder  
Moderna) und Vektor (Johnson & Johnson). Es werden sowohl Erst-  
und Zweitimpfungen als auch Booster-Impfungen verabreicht. 

Impfen lassen können sich alle Personen ab 12 Jahre. Wer sich impfen 
lassen möchte, kann ohne vorherige Terminvereinbarung spontan in  
die Stadthalle kommen. Aufklärungsbögen und Einwilligungs- 
erklärungen können ausgefüllt mitgebracht werden. Diese finden  
Sie zum Download auf der Website des Robert Koch Instituts.

Bitte mitbringen: Personalausweis, Impfpass,
ggf. Aufklärungsbogen, Einwilligungserklärung

BAD  SCHUSSENRIED
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Sitzung des Gemeinderates 
Am Donnerstag, 20.01.2022 um 18:00 
Uhr findet im Großen Saal der Stadthalle, 
Schulstraße 22 in Bad Schussenried eine 
öffentliche und eine nichtöffentliche Sit-
zung des Gemeinderates statt. 

Tagesordnung 

Öffentlich 

1.  Begrüßung und Anfragen aus der 
Einwohnerschaft  

     
2. Ausbau der Kinderbetreuung
 1.  Schutzhütte für den Naturkinder-

garten Reichenbach
 2.  Einrichtung einer Krippengruppe 

im Kindergarten Wackelzahn
 3. Weiterer Ausblick  
     
3. Baugesuche  
     
3.1.  Bauvoranfrage zur Umnutzung der 

bestehenden Lagerräume in eine 
Wohnung auf Flst. 93/10, Bahn-
hofstraße 21/1 in Bad Schussen-
ried  

     
3.2.  Bauantrag im vereinfachten Verfah-

ren zum Neubau eines Wohnhauses 
mit Doppelgarage auf Flst. 211/6, 
Zum Bähnle 8 in Bad Schussen-
ried-Sattenbeuren  

     
3.3.  Bauantrag zur Erstellung eines Wald-

kindergartens auf Flst. 287, Sandgru-
benweg 25, Bad Schussenried-Rei-
chenbach  

     
3.4.  Bauvoranfrage zum Abbruch eines 

Einfamilienhauses, Errichten eines 
neuen Einfamilienhauses auf Flst. 
379, Torfwerk 37, Bad Schussen-
ried-Torfwerk  

     
3.5.  Bauantrag zur Sanierung des 

Gustav-Mesmer-Hauses Altbau auf 
Flst. 166/1, Pfarrer-Leube-Straße 29 
in Bad Schussenried  

     
3.6.  Bauvoranfrage zur Errichtung von 3 

Einfamilienhäusern mit jeweiliger Ga-
rage auf Flst. 35, Barockstraße 10 in 
Bad Schussenried-Steinhausen  

     
3.7.  Bauantrag zum Neubau einer Heiz-

zentrale mit Lager für Hackschnit-
zel auf Flst. 53/1, Brühlweg 4 in Bad 

Schussenried-Steinhausen  
     
3.8.  Bauantrag zum Umbau und Erweite-

rung eines Zweifamilienhauses auf 
Flst. 298, Bergweg 15 in Bad Schus-
senried-Reichenbach  

     
3.9.  Bauantrag zur Nutzungsänderung: 

Einbau einer Gruppe für Kleinkinder 
in ehemalige Patienten-Pflegezimmer 
auf Flst. 196/16, Biberacher Straße 
44 in Bad Schussenried  

4.  EFRE - Förderprogramm „Klima-
schutz mit System“ Energieautarke 
Kläranlage

 a)  Vorstellung Konzept Errichtung 
PV-Anlage

 b) Beschlussfassung  
     
5. Bebauungsplan Stadteingang-Nord
 a)  Aufstellungsbeschluss nach § 2 

BauGB
 b)  Beschluss zum Erlass einer Sat-

zung über örtliche Bauvorschriften
 c)  Erlass einer Satzung über ein be-

sonderes Vorkaufsrecht nach § 25 
BauGB  

     
6.  Neubewerbung des Vereins Regio-

nalentwicklung Mittleres Oberschwa-
ben e.V. als LEADER-Aktionsgruppe 
für die Förderperiode 2023-2027 und 
Fortführung der Geschäftsstelle für 
die Jahre 2023-2029  

     
7.  Kreditaufnahme im Eigenbetrieb 

städtische Wasserversorgung
 a) Beratung
 b) Beschlussfassung  
     
8.  Kreditaufnahme im städt. Haushalt 

(Kreditermächtigung aus dem Jahr 
2021)

 a) Beratung
 b) Beschlussfassung  
     
9.  Haushaltsplan und Haushaltssatzung 

für das Haushaltsjahr 2022
 a)  Vorstellung des Entwurfs durch die 

Verwaltung
 b)  Haushaltsreden mit Antragsstel-

lung der Fraktionen  
     
10. Wirtschaftspläne der städtischen Ei-
genbetriebe 2022
 a) Städt. Touristinformation
 1.) Vorstellung durch die Werkleitung 
 2.) Antragsstellung der Fraktionen
 b) Städt. Wasserversorgung
 1.) Vorstellung durch die Werkleitung

 2.) Antragsstellung der Fraktionen
 c) Städt. Abwasserbeseitigung
 1.) Vorstellung durch die Werkleitung
 2.) Antragsstellung der Fraktionen
     
11. verschiedene Spendenannahmen
 a) Beratung
 b) Beschlussfassung  
     
12. Bekanntgaben und Verschiedenes
     
13.  Bekanntgabe nichtöffentlich gefass-

ter Beschlüsse  
     
14. Anfragen aus dem Gemeinderat
     
15. Anfragen aus der Einwohnerschaft
     
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche 
Sitzung statt! 
Die Sitzungsvorlagen sind 4 Arbeitstage 
vor der Sitzung im Ratsinformationssys-
tem unter https://www.bad-schussen-
ried.de/de/rathaus-service/gemeinderat/
rund-um-sitzungen abrufbar. 

Die Sitzung findet entsprechend den 
Regelungen der Corona-Verordnung 
statt. Es gelten die 3G-Regelungen. Für 
nicht-immunisierte Besucher ist daher die 
Vorlage eines Antigen- oder PCR-Test-
nachweises erforderlich. 
Folgende Hygiene-Auflagen zum Infekti-
onsschutz sind zu beachten:
•	 Beim Betreten der Stadthalle sind die 

Hände mittels bereit gestellten Desin-
fektionsmittelspendern zu desinfizieren.

•	 Aufgrund der Abstandsregelung ist die 
Anzahl der Sitzplätze auf die Zahl der 
bereit gestellten Stühle begrenzt. Sollte 
kein Sitzplatz im Zuhörerbereich mehr 
frei sein, bitten wir Sie, die Stadthalle 
wieder zu verlassen.

•	 Während des gesamten Aufenthaltes ist 
für die Zuhörerschaft in der Stadthalle 
eine Mund-Nasen-Bedeckung mittels 
FFP2-Maske zu tragen.

•	 Die Kontaktdaten der Besucher werden 
zur evtl. Nachverfolgung von Infektions-
ketten erhoben.

•	 Personen mit Krankheitssymptomen 
haben keinen Zutritt zur Veranstaltung.

 
Wir danken für Ihr Verständnis und für die 
Einhaltung der Regelungen. 

Bad Schussenried, 10.01.2022 

Stadtverwaltung 
Achim Deinet, Bürgermeister 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Sennhof-Ost“ und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu 

Erlass einer Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Bad Schus-
senried hat am 16.12.2021 in öffentlicher 
Sitzung aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, für den Bereich „Senn-
hof-Ost“ einen Bebauungsplan aufzustel-
len sowie die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu und weiter beschlossen, eine Sat-
zung über das besondere Vorkaufsrecht 
für diesen Bereich zu erlassen. Für den 
Planbereich ist das Plankonzept vom 
03.12.2021 maßgebend. Der räumliche 
Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird aus dem beiliegend abgedruckten 
Lageplan (maßstabslos) ersichtlich. 
Folgende Grundstücke befinden sich in-
nerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 
551/3, 551/6, 551/13, 551/14, 551/15, 
551/17, 551/18, 551/19, 551/20, 551/21, 
551/22, 551/23, 552, 555/1, 555/2, 555/3, 
555/4, 555/5, 558/1, 558/2, 558/3 und 
558/5. 

Mit der Planung soll in diesem Bereich 
die städtebauliche Neuordnung gesichert 
und durchgeführt werden. Zur Sicherung 
der Bauleitplanung soll gleichzeitig eine 
Satzung über ein besonderes Vorkaufs-
recht nach § 25 BauGB erlassen werden. 
Als eine Umsetzungsmaßnahme aus dem 
städtebaulichen Rahmenplan, welcher ak-
tuell durch das Planungsbüro Citiplan fi-
nal bearbeitet wird, soll für die ca. 18,5 ha 
große Entwicklungsfläche „Sennhof-Ost“ 
ein Bebauungsplanverfahren eingelei-
tet werden. Das Plangebiet umfasst die 
gesamte Entwicklungsfläche östlich der 
Aulendorfer Straße im Bereich des Senn-

hofs. Das Plangebiet wird im Westen von 
der Aulendorfer Straße und dem Allge-
meinen Wohngebiet „Sennhof-West“ be-
grenzt. Südlich begrenzt die Umgehungs-
straße das Plangebiet. Die bestehende 
Mischgebietsnutzung entlang der Aulen-
dorfer Straße wurde nach § 34 BauGB 
genehmigt, soll aber nun in der Gesam-
tentwicklung mitbetrachtet und baupla-
nungsrechtlich gesichert werden. 
Für den bestehenden Lebensmittelmarkt 
LIDL besteht der rechtskräftige Bebau-
ungsplan „Sennhof“. Da es bereits in 
der Vergangenheit Bestrebungen gab, 
die Verkaufsfläche des LIDL-Marktes zu 
vergrößern, dies jedoch aufgrund der 
nichtintegrierten Lage und den Bestim-
mungen des Regionalplans nicht möglich 
war, soll der Lebensmittelmarkt in die 
gesamthafte städtebauliche Entwicklung 
miteinbezogen werden. Im Zuge des städ-
tebaulichen Rahmenplans werden die 
baulichen Strukturierung sowie die Art 
der baulichen Nutzung unter Berücksich-
tigung einer nachhaltigen und zukunftsfä-
higen Entwicklung vorgedacht. 

Es ist eine städtebauliche Entwicklung 
unter Beachtung des Anbauverbots an 
die Landesstraße mit Gewerbegebiet und 
eingeschränkter Gewerbegebietsbauplät-
zen sowie einer Mischgebietsnutzung 
entlang der Aulendorfer Straße vorgese-
hen. Hierbei sollen Arbeiten und Wohnen 
in verdichteter Bauweise unter dem Leit-
bild einer Stadt der kurzen Wege zusam-
men betrachtet werden. 

Unter der im städtebaulichen Rahmenplan 
formulierten Leitlinie zur Schaffung eines 
südlichen Stadteingangs werden vor al-
lem im südlichen Bereich der städtebau-
lichen Entwicklungsfläche „Sennhof-Ost“ 
Potenzialflächen für nichtstörendes Ge-
werbe und Bürogebäude vorgesehen. 
Daneben soll vor allem die verkehrliche 
Anbindung über die Aulendorfer Straße 
erfolgen, wobei eine Vernetzung für Fuß-
gänger und Radfahrer auch östlich des 
LIDLs in Richtung Innenstadt und stadt-
naher Grünbereiche vorgesehen werden 
sollen. 

Da nur ein Teilbereich des Plangebiets 
des Bebauungsplans „Sennhof-Ost“ sich 
im geltenden Flächennutzungsplan be-
findet, der überwiegende Teil ist im Flä-
chennutzungsplan als landwirtschaftliche 
Fläche ausgewiesen, soll der Flächennut-
zungsplan deshalb im Parallelverfahren 
geändert werden. 

Hinweis: 
Der Aufstellungsbeschluss hat keine di-
rekte Auswirkung auf die Bebaubarkeit 
oder Nutzbarkeit von Grundstücken. Der 
räumliche Geltungsbereich kann sich im 
Verlaufe des Aufstellungsverfahrens noch 
ändern. Der Flächennutzungsplan im be-
troffenen Bereich soll im Parallelverfahren 
geändert werden. 

Bad Schussenried, 28.12.2021 
Achim Deinet
Bürgermeister 
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Satzung   
über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 BauGB 

Aufgrund des § 25 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in Verbindung mit § 4 der Ge-
meinde-ordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der jeweils geltenden Fassung 
hat der Gemeinderat am 16.12.2021 fol-
gende Satzung beschlossen: 
  

§1  
Städtebauliche Maßnahmen 

  
Für das Gebiet zwischen Aulendorfer 
Straße, Umgehungsstraße und südlich 
des Abt-Siard-Hauses soll eine städte-
bauliche Entwicklung „Sennhof-Ost“ ein-
geleitet werden. Die bestehende Misch-
gebietsnutzung soll bauplanungsrechtlich 
abgesichert werden. Es ist eine städte-
bauliche Entwicklung mit Wohnnutzung, 
Gewerbegebiet und eingeschränkter Ge-
werbegebietsbauplätzen vorgesehen. Es 
soll Arbeiten und Wohnen in verdichteter 
Bauweise geschaffen werden. 
  

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich 

 
1. Der räumliche Geltungsbereich die-

ser Satzung umfasst folgende Flur-
stücke: 551/3, 551/6, 551/13, 551/14, 
551/15, 551/17, 551/18, 551/19, 
551/20, 551/21, 551/22, 551/23, 552, 
555/1, 555/2, 555/3, 555/4, 555/5, 
558/1, 558/2, 558/3 und 558/5.

2. Der Geltungsbereich ist in dem 
nachstehenden Übersichtsplan vom 
03.12.2021 durch eine schwarz un-
terbrochene Linie zeichnerisch abge-
grenzt.

 
§ 3 

Besonderes Vorkaufsrecht 
 
1. Im räumlichen Geltungsbereich die-

ser Vorkaufssatzung steht der Stadt 
Bad Schussenried nach § 25 Abs. 1 
Satz 2 BauGB ein Vorkaufsrecht an 
den oben aufgeführten Flurstücken 
der Gemarkung Bad Schussenried 
zu.

2. Die Ausübung des Vorkaufsrechtes 
richtet sich nach den einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften des Bauge-
setzbuches (BauGB). 

  
§ 4  

Inkrafttreten 
  
Diese Satzung tritt mit dem Tag ihrer Be-
kanntmachung in Kraft. 
  
Ausgefertigt: 
Bad Schussenried, 28.12.2021 
gez.: Achim Deinet, Bürgermeister 
  
Hinweis über die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften nach § 

4 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GemO) 
für Baden-Württemberg:  
Gem. § 4 (4) GemO gelten Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
oder auf Grund dieses Gesetzes zustan-
de gekommen sind, ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig 
zu Stande bekommen. 

Dies gilt nicht, wenn
•	 Die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

•	 Der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwid-
rigkeiten widersprochen hat oder wenn 
vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die 
Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gegenüber der Stadt unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schrift-
lich oder elektronisch geltend gemacht 
worden ist.

 
Ist eine Verletzung nach § 4 (4) Satz 2 
Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Stumpenwiesen“ in Bad Schus-
senried-Reichenbach 
Der Gemeinderat der Stadt Bad Schussen-
ried hat am 20.05.2021 in öffentlicher Sitzung 
beschlossen, aufgrund von § 2 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 12 BauGB zur Errichtung einer 
PV-Freiflächenanlage in Reichenbach einen 
Bebauungsplan aufzustellen und eine vorgezo-
gene Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
durchzuführen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sol-
len die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung einer PV-Freiflächenanlage 
geschaffen werden. Der Planbereich für die 
geplante PV-Anlage wird im Norden von Flur-
stück 706, im Westen von den Gebäuden- und 
Freiflächen auf Flurstück 705, im Süden von der 
Gebäude- und Freifläche des Flurstücks 704 
und im Osten vom Mühlbach begrenzt. Für den 
Planbereich ist der Bebauungsplanentwurf vom 
21.12.2021, gefertigt von SHS Projektmanage-
ment GmbH aus Hohentengen, maßgebend. Er 
ergibt sich aus dem im Folgenden abgedruck-
ten Kartenausschnitt. 

Bürgerbeteiligung: 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung findet eine Planauflage im Stadtbauamt vom 24.01.22 – 24.02.22 
während der üblichen Dienststunden statt. Dabei wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung gegeben. 

Bad Schussenried, 13.01.2022 
Gez. Achim Deinet, Bürgermeister 



     FREITAG, 14. JANUAR 2022 | 7SCHUSSENBOTE

Grundsteuer 2022   
Mit den Grundsteuerbescheiden 2022 so-
wie mehrfach im Schussenboten wurde 
mitgeteilt, dass die Grundsteuerbeschei-
de für die künftigen Jahre aufzubewah-
ren sind. Ein Grundsteuerbescheid wird 
nur noch erstellt, wenn sich Änderungen 
gegenüber dem Jahresbescheid 2022 
oder einem danach ergangenen Grund-
steuerbescheid ergeben. Auf die amtli-
che Bekanntmachung in dieser Ausgabe 
des Schussenboten wird verwiesen. Zu 
den jeweiligen Fälligkeitsterminen wird 
ein entsprechender Hinweis im Schus-
senboten veröffentlicht. Wir bitten, dies 
zu beachten. Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte an das städtische Steueramt, 
Frau Schmid unter: Tel: 07583/9401-133, 
Fax: 07583/9401-112 oder per Mail an: 
Schmid@Bad-Schussenried.de 
 
Festsetzung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2022   
I. Festsetzung der Grundsteuer 2022 
  
Die Hebesätze für die Grundsteuer betra-
gen derzeit 
-  410 v.H. für die Betriebe der Land- und 

Forstwirtschaft (Grundsteuer A) und 
-  410 v.H. für die Grundstücke (Grund-

steuer B) 

1.  Für alle Steuerschuldner, bei denen für 
das Jahr 2022 keine Änderung in der 
Steuerfestsetzung eingetreten ist, wird 
die Grundsteuer 2022 durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt. Die Fest-
setzung erfolgt gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetztes in der Fassung 
vom 07. August 1973 (BGBI. I.S. 965), 
zuletzt geändert am 19.12.2008 (BGBI 
I.S. 2794). Die Höhe des Grundsteuer-
betrages ergibt sich aus dem Grund-
steuerjahresbescheid 2022 oder einem 
danach ergangenen Grundsteuerbe-
scheid. Die Grundsteuer 2022 wird mit 
den zuletzt erteilten Grundsteuerbe-
scheiden festgesetzten Vierteljahresbe-
trägen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November 2022 
fällig. Für Steuerpflichtige, die von der 
Möglichkeit des § 28 Abs. 3 des Grund-
steuergesetztes Gebrauch gemacht 
haben, wird die Grundsteuer 2022 in 
einem Betrag am 01. Juli 2022 fällig.  
Sollten die Grundsteuerhebesätze 
2022 geändert werden oder ändern 
sich die Besteuerungsgrundlagen 
(Messbeträge) werden gemäß § 27 
Abs. 2 des Grundsteuergesetzes Än-
derungsbescheide erteilt. 

  
2.  Für die Steuerschuldner treten mit 

dem Tage der Bekanntmachung die-
ser Steuerfestsetzung die gleichen 
Rechtswirkungen ein, als wäre Ihnen 
an diesem Tag ein schriftlicher Steuer-
bescheid zugegangen. 

  
II. Zahlungsaufforderung 
  
Die Steuerschuldner werden gebeten, die 
Grundsteuer für 2022 zu den Fälligkeit-
sterminen und mit den Beträgen, die sich 
aus dem letzten schriftlichen Grundsteu-
erbescheid vor Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung ergeben, auf eines der 
in diesem Bescheid angegebenen Bank-
konten der Stadtkasse zu überweisen 
oder einzuzahlen. 
  
III. Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diese durch öffentliche Bekannt-
machung bewirkte Steuerfestsetzung 
kann innerhalb eines Monats nach die-
ser öffentlichen Bekanntmachung Wi-
derspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Bürgermeisteramt Bad 
Schussenried, Wilhelm-Schussen-Straße 
36, 88427 Bad Schussenried oder beim 
Landratsamt, Rollinstraße 9, 88400 Biber-
ach einzulegen. 
 

DAS RATHAUS INFORMIERT

ABFUHRTERMINE

Zur Abfuhr müssen die 
Tonnen/Säcke ab 6:30 Uhr 
bereitgestellt sein.

Die nächste Müllab-
fuhr findet am Montag, 
17.01.2022 statt. 

Wertstoffhof  
Bad Schussenried 
Karl-Etzel-Straße 15 
Öffnungszeiten: 
Ganzjährig 
Samstag: 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr 

Dezember bis Februar 
Mittwoch: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Hundekot auf Gehwegen und privaten 
Grundstücken 
  
Die Ortspolizeibehörde hat erneut Beschwerden von Anwohnern 
über Hundekot auf Gehwegen und auf Grundstücken erhalten. 
Leider haben die Presseartikel der letzten Zeit diverse Hundehal-

ter nicht erreicht, daher starten wir erneut einen Aufruf, die Hinterlassenschaften 
der Vierbeiner auf Gehwegen und auf oder direkt vor privaten Grundstücken un-
verzüglich zu beseitigen. 

Wir möchten anmerken, dass gemäß § 14 Polizeiverordnung Bad Schussenried 
der Halter oder Führer eines Hundes dafür zu sorgen hat, dass der Hund seine 
Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen – und schon gar nicht 
in fremden Vorgärten oder Wiesen zu verrichten hat. Auch städtische Blumenra-
batten entlang von Straßen sind keine Hundetoilette ! Natürlich kann ein solches 
Malheur mal passieren, dann ist jedoch der abgelegte Hundekot unverzüglich vom 
Hundeführer zu beseitigen. Hundekottüten erhalten Sie kostenlos bei der Stadtver-
waltung, Bürgerbüro. 

Gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 16 Polizeiverordnung Bad Schussenried ist eine Missach-
tung dieser Verpflichtung eine Ordnungswidrigkeit und wird mit einer Geldbuße 
geahndet. Sollten Sie als Hundeführer dabei beobachtet werden, wie Sie die Hin-
terlassenschaften Ihres Hundes nicht ordnungsgemäß entsorgen, wird die Orts-
polizeibehörde der Verfolgung solcher Anzeigen im Rahmen ihrer Verpflichtung 
nachkommen. 

Ebenso weisen wir darauf hin, dass es gem. § 20 Abs. 1 Nr. 6 Polizeiverordnung 
Bad Schussenried nicht gestattet ist, Hunde auf Spielplätze und Liegewiesen, Bolz- 
und Sportplätzen mitzunehmen. Ausgenommen sind lediglich Hunde, die von Seh-
behinderten mitgeführt werden. 

Wir bitten alle Hundehalter um Beachtung und danken für die Einhaltung und Ihr 
Verständnis. 
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Mietspiegel der Stadt  
Bad Schussenried 
Die Stadt Bad Schussenried hat den er-
stellten Mietspiegel (letzter Stand Juli 
2019) für Bad Schussenried und die 
Teilorte Reichenbach, Steinhausen und 
Otterswang fortgeschrieben. In Zusam-
menarbeit mit dem DMB Mieterverein 
Biberach/Riß und Umgebung e.V., dem 
Haus- und Grundeigentümerverein des 
Landkreis Biberach/Riß, den örtlichen 
Wohnverwaltern und Banken, sowie dem 
Liegenschaftsamt der Stadtverwaltung 
Bad Schussenried entstand ein Mietspie-
gel für nicht preisgebundenen Wohnraum 
in Bad Schussenried. Er ist nicht anwend-
bar für öffentlich geförderte Wohnungen 
(Sozialwohnungen), möblierte Wohnun-
gen und möblierte Einzelzimmer. 
Der Mietspiegel kann von der Homepage 
der Stadt Bad Schussenried unter www.
bad-schussenried.de/Bürger/Leben&-
Wohnen heruntergeladen werden. 
Gegen eine Gebühr von 5,- € ist der Miet-
spiegel auch im Rathaus, Bürgerbüro, EG 
erhältlich.  
 
 

Statistisches aus dem  
Standesamt
Im Jahr 2021 wurden im Standesamt Bad 
Schussenried nachfolgende Beurkundun-
gen vorgenommen:
(Damit sind nicht die Fälle der Einwohner 
aus Bad Schussenried gemeint, sondern 
die Ereignisse, die sich tatsächlich in Bad 
Schussenried zugetragen haben.)
Die in Klammern angegebenen Zahlen 
betreffen zum Vergleich das Jahr 2020. 
00 (02) Geburten
43 (40) Eheschließungen
82 (98) Sterbefälle
81 (50) Kirchenaustritte  
 
 

Mikrozensus startet am 
10. Januar 2022 
Am 10. Januar startet bundesweit der Mi-
krozensus 2022. Das Statistische Landes-
amt Baden-Württemberg bittet hierfür alle 
ausgewählten Haushalte um Unterstützung 
bei der Durchführung der größten jährli-
chen Haushaltserhebung in Deutschland. 
Über das ganze Jahr 2022 hinweg werden 
in mehr als 900 Gemeinden rund 55 000 
in einer Stichprobe ausgewählte Haushal-
te in Baden-Württemberg zu ihren Lebens-
verhältnissen befragt. Dies sind rund ein 
Prozent der insgesamt rund 5,2 Millionen 
(Mill.) Haushalte im Südwesten.

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage der Be-
völkerung sowie den seit 1968 erhobe-
nen Fragen der EU-weit durchgeführten 
Erhebung zur Arbeitsmarktbeteiligung 
werden seit 2020 zusätzlich Fragen der 
ebenfalls EU-weit durchgeführten Befra-
gung zu Einkommen und Lebensbedin-
gungen (SILC, »Statistics on Income and 
Living Conditions«) gestellt. Seit dem Jahr 

2021 wird das Frageprogramm des Mik-
rozensus um die ebenfalls EU-weit durch-
geführte Erhebung zur Internetnutzung in 
privaten Haushalten (IKT) ergänzt. 
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind 
eine wichtige Informationsquelle zu den 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen. Dabei geht es beispielsweise 
um Fragestellungen in welchen Familien-
konstellationen Menschen leben, welche 
Bildungsabschlüsse von der Bevölke-
rung erworben wurden oder in welcher 
Erwerbssituation sie sind. 2022 wird die 
Erhebung um Fragen zur Wohnsituation 
der Menschen ergänzt. Der Mikrozensus 
liefert somit auch Ergebnisse zu Fragen 
der Barrierefreiheit der Wohnsitze in Ba-
den-Württemberg. 
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen 
auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeu-
tung. Die Auskünfte der auskunftspflichti-
gen Haushalte helfen, die aktuelle Lage der 
Bevölkerung in Baden-Württemberg abzu-
bilden. Für den Mikrozensus sind dabei die 
Auskünfte von Menschen im Rentenalter, 
von Studierenden sowie von Erwerbslosen 
genauso wichtig wie die Angaben von An-
gestellten oder Selbstständigen.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfah-
ren werden zunächst Gebäude bzw. Ge-
bäudeteile gezogen. Für die Ermittlung 
der Namen der Haushalte in den Gebäu-
den setzt das Statistische Landesamt 
vor Ort auch Erhebungsbeauftragte ein. 
Die Erhebungsbeauftragten können sich 
bei der Namensermittlung mittels eines 
Ausweises als Beauftragte des Statisti-
schen Landesamtes Baden-Württemberg 
ausweisen. Für die zufällig ausgewählten 
Haushalte besteht Auskunftspflicht. Sie 
werden innerhalb von maximal fünf auf-
einander folgenden Jahren bis zu viermal 
im Rahmen des Mikrozensus befragt.
Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Briefkas-
ten ein Anschreiben des Statistischen Lan-
desamtes Baden-Württembergs vor. Darin 
sind die Zugangsdaten für die Meldung 
über das Internet enthalten. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht 
durch ein Telefoninterview mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Statisti-
schen Landesamts nachzukommen, oder 
einen Papierbogen auszufüllen. Eine voll-
jährige Person kann die Auskünfte für alle 
Haushaltsmitglieder erteilen. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterlie-
gen der Geheimhaltung und dem Da-
tenschutz und werden weder an Dritte 
weitergegeben noch veröffentlicht. Nach 
Eingang und Prüfung der Daten im Statis-
tischen Landesamt werden diese anony-
misiert und zu aggregierten Landes- und 
Regionalergebnissen weiterverarbeitet. 
Gerne können sich betroffene Haushalte 
bei Fragen direkt mit dem Statistischen 
Landesamt unter Telefon 0711 / 641 
-2565 in Verbindung setzen. 
Weitere Informationen zum Mikrozensus 
sind auf der Mikrozensus-Homepage des 
Statistischen Verbundes unter https://mi-
krozensus.de abrufbar.  

Neue Mitarbeiterin in der 
Stadt Bad Schussenried 
Die Stadtverwaltung begrüßt recht herz-
lich Frau Cornelia Weißenrieder.  
Frau Weißenrieder hat am 01.01.2022 
Ihren Dienst angetreten und arbeitet als 
Erzieherin im Kindergarten Wackelzahn.  
Die Stadtverwaltung wünscht Frau Wei-
ßenrieder einen guten Start.  
 
 
european energy 
award

Auch Ihr Dach kann mehr! 
Ist auch Ihr Dach geeignet für die Gewin-
nung von Strom? 
Die Landkreis Biberach verfügt dank 
1.700 Sonnenstunden im Jahr über opti-
male Rahmenbedingungen zur Nutzung 
der Sonnenenergie. Derzeit werden aber 
bei weitem noch nicht alle geeigneten Dä-
cher für die Gewinnung von Sonnenener-
gie genutzt. 
  
Vielleicht stellen Sie sich jetzt folgende 
Fragen:
•	 Ist mein Dach überhaupt für eine Photo-

voltaikanlage geeignet?
•	 Was kostet eine solche Anlage?
•	 Wie wird die Wirtschaftlichkeit der 

PV-Anlage z.B. durch Verschattungsef-
fekte von Nachbargebäuden oder Bäu-
men beeinflusst?

•	 Wie hoch ist mein Beitrag zur CO2-Ein-
sparung? 

  
Finden Sie es jetzt heraus! 
Ab sofort haben Sie als Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises Biberach die 
Möglichkeit, online jederzeit selbst her-
auszufinden, ob eine Photovoltaikanlage 
auf dem eigenen Dach in Frage kommt. 
  
Im Rahmen der landesweiten Photovol-
taiknetzwerke wurde von der Energie-
agentur und dem Landratsamt Biberach 
ein landkreisweiter Solaratlas entwickelt, 
in dem für Interessierte durch ein „Klick“ 
sämtliche Solarpotenziale auf den Dä-
chern des Landkreises Biberach sichtbar 
werden. 
  
Im neuen Solaratlas Biberach können 
Sie Ihr Gebäude ganz einfach per Einga-
be von Straße und Hausnummer über die 
Adresssuche ausfindig machen. Die Ein-
färbung der Dachfläche in der Karte zeigt 
Ihnen direkt eine potenzielle Eignung. Mit 
Klick auf Ihre Dachfläche erfahren Sie zu-
sätzlich, wieviel Energie Sie durch eine 
Photovoltaikanlage gewinnen könnten. 
Darüber hinaus erhalten Sie übersicht-
liche, produktneutrale Informationen zu 
Investitionskosten und Wirtschaftlichkeit. 
  
Probieren Sie es aus – es kann sich für 
Sie lohnen!   
Zum Solaratlas des Landkreises Bibe-
rach gelangen Sie unter folgendem 
Link: 
https://solaratlas-bc.smartgeomatics.de/ 
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Seelsorgeeinheit
Bad Schussenried

St. Magnus - St. Oswald 
St. Sebastian - Heilig Kreuz  
se-bad-schussenried.drs.de 

Pfarrer Nicki Schaepen, Klosterhof 7 
07583 / 2240 
nicki.schaepen@t-online.de 

---------- 
Gemeindereferentin 
Elvira Schlichting  
07583 / 927778 od. 07583 / 942704 
elvira.schlichting@drs.de 

---------- 
Diakon Hans-Jürgen Hirschle  
07583 / 91412 
hans-juergen.hirschle@drs.de 

---------- 
Pfarrbüro St. Magnus,  Klosterhof 5 
Regina Westhäußer und Birgit Schmid 
07583 / 2542  
stmagnus.badschussenried@drs.de 

---------- 
Gemeinschaftliche Kirchenpflege  
Marita Nüssle, Klosterhof 5 
07583 / 9269096 
marita.nuessle@kpfl.drs.de 
Kreissparkasse Bad Schussenried 
DE 90 6545 0070 0008 3973 37 

---------- 
Kath. Nachbarschaftshilfe 
Gertrud Buck 
07583 / 3147 

Samstag, 15. Januar – Ferialtag 
18.00 Uhr St. Magnus Vorabendmesse 
 
Sonntag, 16. Januar – 2. Sonntag im 
Jahreskreis 
Wegen Renovierung in St. Sebastian 
sind die Gemeindemitglieder aus Rei-
chenbach nach Hl. Kreuz eingeladen!  
9.00 Uhr Hl. Kreuz Eucharistiefeier  
10.30 Uhr St. Magnus Eucharistiefeier 
 + Maria u. Gerhard Walser 
  + Georg Ummenhofer / Franz 

Ummenhofer 
  + Willi Köberle / Maria u. Ste-

fan Eisele 
  + Herbert Lotter / Klara u. 

Paul Fieseler 
 + Martin Geschwender  
12.00 Uhr St. Magnus Tauffeier:
  Noah Fastje 
  
Dienstag, 18. Januar – Ferialtag 
7.50 Uhr   St. Magnus Schülergottes-

dienst 
 Jahrtag: Pfr. Alfons Cools 
 17.30 Uhr Hl. Kreuz Rosenkranz 
 18.00 Uhr Hl. Kreuz Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 19. Januar – Ferialtag 
9.00 Uhr St. Magnus Eucharistiefeier 
 + Angelika Dindas 
 + Hildegard Gentgen 
 + Andreas Riedmüller  
 
Donnerstag, 20. Januar – Hl. Fabian 
und Sebastian 
 9.00 Uhr St. Oswald Eucharistiefeier  
  + Verstorbene Angeh. der 

Fam. Federspieler / Walter  
 + Paula u. Franz Riedle 
  
Freitag, 21. Januar – Hl. Agnes 
17.15 Uhr  St. Magnus Beichtgelegen-

heit 
18.00 Uhr St. Magnus Eucharistiefeier  
  anschl. Eucharistische Anbe-

tung bis 19.00 Uhr 
 
 
Seelsorgeeinheit 
Riß-Federbachtal

Ingoldingen, Muttensweiler, 
Steinhausen, Winterstettenstadt, 
Winterstettendorf 
Pfarrbüro Steinhausen, 
Ingoldinger Str. 5, 
88427 Bad Schussenried-Steinhausen 

Öffnungszeiten:
Mo. 9.00-11.30 Uhr (Ingoldingen) 
Tel. 07355/91080 oder 07583-2377 
(Steinhausen nur telefonisch) 
Di. , Do., Fr. 9.00 – 11.30 Uhr 
(Steinhausen) Tel. 07583/2377, 
Fax 07583/942710, Email: 
kathpfarramt.steinhausen@drs.de 

Für die Gottesdienstbesucher gilt 
wieder:
-  Bitte Corona-Regeln in der Kirche be-

achten
-  Wir machen kleine Gemeindegesän-

ge, dazu bitte das Gesangbuch mit-
bringen – jedoch wird Kantorgesang 
empfohlen

-  Zur Kontaktdatenerfassung bitte Zet-
tel mit Namen und Tel.-Nr. mitbringen 

  
Ein gutes neues Jahr 
Wir wünschen Ihnen für das Neue Jahr 
2022 alles Gute, Gesundheit, Glück und 
Gottes Segen. 
Pfarrer	 Babu,	 Pfarrer	 Peter	 Schmid,	 Diakon	
Karl-Josef	Arnold,	Diakon	Dieter	Amann,	Rosi	
Hörmann,	Elly	Renn	und	Hedwig	Ott	 
  
Donnerstag, 13. Januar 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
19.00 Uhr Winterstettenstadt Eucharis-
tiefeier 
  
Freitag, 14. Januar 
7.30 Uhr Muttensweiler Anbetung 
8.00 Uhr Muttensweiler Eucharistiefeier 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
 
Samstag, 15. Januar  
18.00 Uhr Ingoldingen Eucharistiefeier; 
Vorstellung der Erstkommunionkinder 
und Verabschiedung von Gemeinderefe-
rentin Rosi Hörmann 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
19.00 Uhr  Winterstettenstadt Eucharis-
tiefeier 
 
Sonntag, 16. Januar – 2. Sonntag im 
Jahreskreis 
 9.00 Uhr Muttensweiler Eucharistiefei-
er; Vorstellung der Erstkommunionkinder 

von Steinhausen und Muttensweiler und 
Verabschiedung von Gemeindereferen-
tin Rosi Hörmann; MIT Anmeldung bei 
Georg Straub unter Tel. 07583-2166 
10.15 Uhr Steinhausen Eucharistiefeier; 
Gebetsgedenken für Maria und Anton 
Sproll; für verstorbene Angehörige der 
Familien Erhart und Weiler 
10.15 Uhr Winterstettendorf Eucharis-
tiefeier-Familiengottesdienst; Vorstellung 
der Erstkommunionkinder und Verab-
schiedung von Gemeindereferentin Rosi 
Hörmann; 
Gebetsgedenken für Maria und Eugen 
(senj.) Behringer; MIT Anmeldung bei 
Theresa Hummler (Tel: 07355/917007 
oder WhatsApp/SMS 01575 5557762). 
13.15 Uhr Grodt Rosenkranz 
13.30 Uhr Muttensweiler Rosenkranz 
14.30 Uhr Ingoldingen Taufe von Max 
Geiß 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
  
Montag, 17. Januar  
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
  
Dienstag, 18. Januar  
 8.00 Uhr Winterstettenstadt Rosenkranz 
18.00 Uhr Steinhausen Gebetskreis – 
Eucharistische Anbetung 
19.00 Uhr Winterstettendorf Eucharistie-
feier 
 
Mittwoch, 19. Januar 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
18.30 Uhr Ingoldingen Rosenkranz 
19.00 Uhr Ingoldingen Eucharistiefeier 
 
Donnerstag, 20. Januar – Hl. Fabian, 
Hl. Sebastian 
- Sebastians-Bittgang von Ingoldingen 
nach Winterstettenstadt fällt aus - 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
18.30 Uhr Grodt Rosenkranz 
19.00 Uhr Grodt Eucharistiefeier; Gebets-
gedenken für Agnes und Franz Weber, 
für Agathe Weber, für Karl Traub 
19.00 Uhr Winterstettenstadt Eucharis-
tiefeier 
  
Freitag, 21. Januar – Hl. Agnes, Hl. 
Meinrad 
  8.00 Uhr  Muttensweiler Eucharistiefeier 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
19.30 Uhr Steinhausen Kirchengemein-
deratssitzung Steinhausen und Muttens-
weiler 
  
Samstag, 22. Januar – Hl. Vinzenz 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
19.00 Uhr  Winterstettendorf Eucharis-
tiefeier 
 
Sonntag, 23. Januar – 3. Sonntag im 
Jahreskreis  
 9.00 Uhr Muttensweiler Wortgottesfeier 
mit Kommunion-Austeilung 
10.15 Uhr Muttensweiler Taufe von Pia 
Ziegler 
10.15 Uhr Ingoldingen  Wortgottesfeier 
mit Kommunion-Austeilung 

KIRCHENNACHRICHTEN
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10.15 Uhr Steinhausen Eucharistiefeier 
10.15 Uhr Winterstettenstadt Wortgot-
tesfeier mit Kommunion-Austeilung 
13.15 Uhr Grodt Rosenkranz 
13.30 Uhr Muttensweiler Rosenkranz 
18.00 Uhr Steinhausen Rosenkranz 
  
Seelsorgerlicher Notruf 
Wer in dieser schwierigen Zeit gerne 
ein Gespräch (telefonisch) in seelsor-
gerlichen Angelegenheiten wünscht, 
kann sich gerne im Pfarrbüro unter Tel. 
07583/2377 melden. Auch sind wir gerne 
zu einem Besuch bereit. 
  
Krippenweg und Weihnachtsaktionen 
in Muttensweiler 2021.
„In 5 Stationen auf dem Weg nach Beth-
lehem. An Heiligabend um 14.30 Uhr 
machten sich zahlreiche Familien und 
Einzelpersonen auf den Weg zur Krippe. 
Im Gefolge waren Kinder und Musizieren-
de, die durch ihr Mitwirken dem Gesche-
hen einen feierlichen Rahmen gaben. 
Kreative und fleißige Personen gestalte-
ten den Weg zur Krippe in fünf wunder-
schönen, hell erleuchteten Stationen, die 
noch länger bei einem Abendspaziergang 
durchs Dorf besichtigt werden konnten. 
Um 16.00 Uhr und 17.00 Uhr war jeweils 
eine Andacht zum Heiligen Abend in der 
Jakobus Kirche. Schön gestaltet von der 
Gemeindereferentin Frau Rosi Hörmann 
und Organist Georg Straub. Den Organi-
satoren ein großes Lob und ein herzliches 
Vergelt´s Gott.
Corona lässt nachdenken und bringt uns 
auf gute Ideen.“ Dieser Text wurde von 
Rosa Steinhauser verfasst. Es freut uns, 
dass solche aufwändigen Aktionen auch 
von den Gemeindemitgliedern positiv auf-
genommen werden.
Im Namen des Kirchengemeinderates 
Muttensweiler, Georg Straub

Sebastians-Bittgang fällt aus 
Wegen den Corona-Bestimmungen des 
Landes zu den Kontaktbeschränkungen 
und Abstandsvorschriften muss dieses 
Jahr der Sebastians-Bittgang zur 14-No-
thelfer-Kapelle nach Winterstettenstadt 
am 20. Januar erneut ausfallen. Sie sind 
jedoch eingeladen, zu Hause, für die Ge-
sundheit von Menschen und Tieren zu 
beten. 
  
DANKE für ALLES!
Wir möchten zum Jahresanfang „Dan-
ke“ sagen, für alle Spenden und Kollek-
ten zu Weihnachten und für alle Dienste. 
Ein Danke an die Christbaumspenden 
und –stellern und an die Kirchen Schmü-
cker, an die Mesner(innen), Ministran-

ten(innen), KGRs und allen Ordnern, an 
die Organisten, Chorgruppen, Scholen, 
Bläsergruppen und alle musikalischen 
Begleitungen, allen Gottesdienstge-
staltern, Lektoren, Kommunionhelfern, 
Wortgottesdienstleitern, und allen, die 
dazu beigetragen haben, dass die Weih-
nachtsgottesdienste sehr festlich und 
schön wurden. Auch hatten wir sehr 
schöne Krippenspiele und Adventsfens-
ter in unserer Seelsorgeeinheit, auch 
hier den Organisatoren und Mitwirken-
den ein dickes Lob und ein Dankeschön. 
Ein Dank gilt auch den Sternsinger-Teams 
und natürlich den Sternsingern, dass sie 
zum Teil wieder von Haus zu Haus ge-
zogen sind, um den Segen in alle Häu-
ser und Wohnungen zu bringen, und um 
Spenden zu sammeln, für Kinder in Not 
(Südsudan, Agypten, Ghana und Indien). 
Sternsingerspenden können noch bis 
02. Februar in den Pfarrämtern abge-
geben werden.  Segensaufkleber und 
Spendentütchen, liegen bis dahin in 
den Kirchen auf.  Auch für diese Spen-
den sagen wir „Vergelt´s Gott!“ Es ist 
schön, dass wir in unseren Kirchenge-
meinden so ein gutes Zusammenschaffen 
spüren können, auch wenn es uns die 
Coronazeit nicht ganz einfach macht. Für 
diese großartige Unterstützung in vielen 
Richtungen sind wir ebenfalls sehr dank-
bar. Über die Advents- und Weihnachts-
zeit wurden die Gottesdienste sehr gut 
besucht. Danke, dass Sie da waren. Sie 
ALLE sind ein Segen für unsere Kirchen-
gemeinden, darum wünschen wir Ihnen 
den Segen Gottes, alles Gute und bleiben 
Sie gesund!   
 
 
Evangelische
Christuskirche

 
Evangelisches Pfarramt Bad Schussenried
Pfarrer Georg A. Maile
Goethestrasse 1
88427 Bad Schussenried
Tel.: 07583/2463
Fax: 07583/4712
Mail: Georg.Maile@elkw.de
Geschäftsführung EOT
www.Evangelischer Oberschwabentag.de

Sonntag, 16. Januar 2022 – 2. Sonntag 
n. Epiphanias 
10.00 Uhr Gottesdienst im Rahmen der 
Predigtreihe „Offene Türen“, (Pfarrer Mai-
le) 
  
Mittwoch, 19. Januar 2022 
14.30 Uhr Konfirmandenunterricht  

Betrachtung: „Sinnes - Ver- Wandlung“ 
zum Weiter-Erzählen gedacht 
Ein Gottesleugner wurde einmal von ei-
nem Freunde zu einem erlesenen Gast-
mahl eingeladen. Die Speisen waren 
so vorzüglich, dass der Atheist dankbar 
meinte: „Lass doch den Koch herbeiho-
len, lieber Freund. Ich möchte ihm sa-
gen, wie ausgezeichnet seine Kunst ist.“ 
„Koch“, tat der Freund erstaunt. Es gibt 
weit und breit keinen solchen!“. „Willst du 
mir weis machen, die Mahlzeit habe sich 
selbst zubereitet!“ zürnte der Eingelade-
ne. Da lächelte der Gastgeber verschmitzt 
und erwiderte: „Lieber Freund, ich ahme 
nur dein tägliches Beispiel nach. Du 
siehst die Welt und was darinnen lebt und 
wirkt; aber du bestreitest energisch, dass 
wir allesamt Geschöpfe Gottes sind. Du 
schaust sein Werk und sagst, das Univer-
sum sei eine Suppe, die ohne Koch ent-
standen sei“. Es wird berichtet, dass der 
Gast von Stunde an seine Ansicht über 
Gott und die Welt änderte. 
Quelle: Alfred Müller-Felsenburg 
  
Ein Gedicht zum neuen Jahr – vielleicht 
möchte es jemand Auswendig-Lernen  
„Gott schuf das All; Gott schuf die Zeit 
und bleibt doch Herr der Ewigkeit. 
Er wollte, dass die Sonnen glüh`n, dass 
Pflanzen, Tiere, Menschen blüh`n. 
Er hat uns seine Kraft geschenkt, dass wir 
uns müh`n, frei, ungelenkt. 
Dem Wahren soll `n wir stets vertrau`n; 
nur so lässt Neues sich erbau`n. 
Doch hinter uns der Schöpfer steht; und 
wenn einst unser Sein vergeht, 
hält er uns fest in seiner Hand. Das ist 
ganz wahr! Das hat Bestand. 
Aus unsrer kurzen Erdenzeit gehn wir in 
seine Herrlichkeit.“ 
Quelle: Alfred Müller-Felsenburg 

Bibelworte	als	Wochenspruch:	„Welche	der	Geist	
Gottes	treibt,	die	sind	Gottes	Kinder.	„(Röm	8,14)	
„Seid	 fröhlich	 in	 Hoffnung,	 geduldig	 in	 Trübsal,	
haltet	an	am	Gebet“	(Röm.	12,12
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Jakob-Emele-Realschule

Einladung zum Informa- 
tionsnachmittag – Freitag, 
28. Januar 2022 um 15 Uhr
Am Freitag, den 28.01.2022 um 15.00 
Uhr findet der Infotag an der Jakob-Eme-
le-Realschule statt, an dem wir alle Viert-
klässler und deren Eltern herzlich dazu 
einladen, unsere Schule kennenzulernen. 
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situati-
on findet der Informationstag  in diesem 
Jahr in digitaler Form statt. Sie erhalten 
bei dieser Veranstaltung alle Informatio-
nen rund um die Jakob-Emele-Realschu-
le und können auch Fragen an Schulleiter 
Binder stellen. Zusätzlich steht Ihnen auf 
unserer Homepage ein virtueller Schul-
hausrundgang als Video zur Verfügung. 

Der Zugang zur Veranstaltung wird über 
einen Teilnahmelink erfolgen, den Sie 
rechtzeitig per Elternbrief und auf Anfra-
ge im Schulsekretariat (info@jakob-eme-
le-rs.de oder per Telefon: 07583 9401-80) 
erhalten. Wir freuen uns auf Ihre und eure 
zahlreiche Teilnahme! 

Sollten Sie an einer individuellen Schul-
führung interessiert sein oder weitere 
Fragen zur Jakob-Emele-Realschule ha-
ben, vereinbaren Sie gerne telefonisch 
(07583/9401-80)  einen Termin zum 
Schulhausrundgang und Informationsge-
spräch mit Schulleiter Binder oder Kon-
rektorin Benz-Wannenmacher. 
  

 

Aufruf an alle Ehemaligen, 
Freunde und Förderer der 
Jakob-Emele-Realschule 
Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens 
unserer Schule im Jahr 2022 möchten wir 
eine Festschrift herausgeben. Damit wir 
diese möglichst interessant und lebens-
nah gestalten können. benötigen wir Ihre 
Mithilfe: 
Wer hat noch Bilder aus seiner Schulzeit 
oder möchte unsere Festschrift mit per-
sönlichen Erinnerungen und Anekdoten 
bereichern? Sei es ein besonderes Erleb-
nis bei der Klassenfahrt, die Erinnerung 
an ein persönliches Erlebnis, das Sie ge-

prägt hat, alle persönlichen Beiträge sind 
uns willkommen! Bitte trauen Sie sich und 
wenden Sie sich bei Fragen gerne an 
die untenstehende E.Mail-Adresse. Das 
Festschrift-Team freut sich über jeden 
Beitrag. 

Einsendungen ab sofort bis zum 
18.03.2022 
per E-Mail an:  
jers50jahre@jakob-emele-rs.de 
oder per Post: 
Jakob-Emele-Realschule 
Friedrich-Jahn-Straße 2 
88427 Bad Schussenried 
 
 

Offizielle Anmeldemöglichkeiten 
(Anmeldeblatt bei der weiterfüh-
renden Schule im Original  und die 
Grundschulempfehlung  bitte unbe-
dingt mitbringen!) 
Mi, 09. März 2022: 
8:00 – 12:00 und 16:00 – 18:00 Uhr 
Do, 10. März 2020: 
8:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr 
Um längere Wartezeiten zu vermei-
den, bitten wir für diese Termine um 
telefonische Terminvereinbarung 
über das Sekretariat, Frau Benkert 
(07583/9401-80) 
Falls Sie weitere Fragen haben, dürfen 
Sie uns gerne anrufen. 
Bitte bringen Sie zu Nachmittagster-
minen nach Möglichkeit Ihr Kind zur 
Anmeldung mit! 
Flyer und weitere Infos aktuell unter: 
http://www.jakob-emele-rs.de 
Wie im vergangenen Jahr sollen auch 
2022 bei der Schulanmeldung die 
Sozialkontakte reduziert werden. Die 
Anmeldung kann deshalb auch fern-
mündlich, schriftlich oder per E-Mail 
erfolgen. Bitte nutzen Sie diese Mög-
lichkeiten. 

 
 
 
Volkshochschule 
Oberschwaben
Zweigstelle Bad Schussenried

Neues aus der vhs Oberschwaben
Bei diesen zwischen dem 01.02.2022 und 
07.02.2022 beginnenden Veranstaltun-
gen sind noch Plätze frei: 
Corona-Regeln: Die Durchführung aller 
Kurse und Veranstaltungen hängt von den 
zum Zeitpunkt des Beginns geltenden Co-
rona-Verordnungen ab, aktuell finden sie 
unter den geltenden 2G+-Regeln statt. 
Zusätzliche Ausnahmen für die Teilnah-
me an einem Kurs finden Sie auf www.
vhs-oberschwaben.de oder Tel.Nr. 07525 
923934-0. 
Body-Workout - Effizientes Ganzkör-
pertraining 221-30201 Isolde Eßlinger
Di, 1.2.2022, 08:30 - 09:30 Uhr, 8 Termine, 
10,7 UE

Am 01.03.2022 findet kein Kurs statt.
88427 Otterswang, Römerstraße 16, 
Turnhalle 
Outdoor Ganzkörpertraining 221-
30210 Isolde Eßlinger
Di, 1.2.2022, 10:00 - 11:00 Uhr, 8 Termine, 
10,7 UE
Am 01.03.2022 findet kein Kurs statt.
88427 Bad Schussenried, Zellersee, Zel-
lerseeweg 11, Parkplatz 
Französisch für Anfänger (A1) 221-
40801 Clarissa Martin
Di, 1.2.2022, 17:30 - 19:00 Uhr, 10 Termi-
ne, 20,0 UE
Am 12.04.2022 findet kein Kurs statt.
88427 Bad Schussenried,Cas-
par-Mohr-Progymn.,Friedrich-Jahn-Str.2 
Werden Sie Selbstversorger - mit 
taufrischem Gemüse, Beeren und duf-
tenden Kräutern 221-11503 Klaus Boje
Do, 3.2.2022, 19:00 - 21:15 Uhr, 3 Aben-
de, 9,0 UE
88456 Muttensweiler, Hauptstraße 21, 
Bürgersaal 
Conversation française le soir, tous les 
15 jours (C1) 221-40803 
Jocelyne Minsch-Lenormand
Do, 3.2.2022, Do, 17.2.2022, Do, 
10.3.2022, Do, 24.3.2022, Do, 7.4.2022,
Do, 28.4.2022, Do, 12.5.2022, Do, 
2.6.2022, Do, 23.6.2022,
jeweil von 19:15 - 20:45 Uhr, 18,0 UE
88427 Bad Schussenried, Drümmel-
bergstraße 22, Schulzentrum, Realschu-
le, 2.01.
 
Yoga 221-30104 Martina Brauchle
Mo, 7.2.2022, 17:30 - 19:00 Uhr, 8 Termi-
ne, 16,0 UE
88456 Winterstettenstadt, Marktstraße 
17, Rief-Haus, Kleiner Saal 
Line Dance für Anfänger 221-20901 
Christa Pfäffle-Bender
Mo, 7.2.2022, 18:30 - 19:45 Uhr, 8 Aben-
de, 13,3 UE
88427 Bad Schussenried, Schulstraße 
22, Stadthalle, Bühne 
Line Dance für Fortgeschrittene 221-
20902 Christa Pfäffle-Bender
Mo, 7.2.2022, 20:00 - 21:30 Uhr, 8 Aben-
de, 16,0 UE
88427 Bad Schussenried, Schul-
straße 22, Stadthalle, Bühne 
 
Die genaue Beschreibung der Kurse 
fnden Sie im Programmheft oder un-
ter www.vhs-oberschwaben.de auf der 
Hauptseite unter „Blätterkatalog“. Un-
ser gesamtes Programm fnden Sie auf 
unserer Homepage www.vhs.oberschwa-
ben.de. Bitte informieren Sie sich vor der 
Anmeldung auf der Homepage, hier fnden 
sie auch die aktualisierte Kursübersicht 
und die aktuellen Corona-Regeln. Gerne 
steht Ihnen das Team der vhs Oberschwa-
ben aber auch telefonisch oder per E-Mail 
zu den üblichen Geschäftszeiten zu Ver-
fügung: Die Geschäftsstelle in Aulendorf 
ist unter der Tel. Nr. 07525 9239340 zu 
erreichen; E- Mail: 
info@vhs-oberschwaben.de 

SCHULNACHRICHTEN
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SPRECHZEITEN DER
ORTSVERWALTUNG:
Dienstag 14:30-16:30 Uhr

Tel. 07525/8787  Fax 912895
otterswang@bad-schussenried.de

OTTERSWANG

Einladung zur Sitzung des Ortschafts-
rats Otterswang 
am Mittwoch, 19.01.2022 um 20.00 Uhr 
im Albert-Werfer-Saal 
  
Tagesordnung öffentlich 
1.  Begrüßung 
2.  Baugesuche 
2.a Bauantrag/Bauvoranfrage § 52 

LBO: 
 Errichtung Neuanlage Parkplatz, 

80 PKW-Stellplätze, Flst. 704/3 At-
zenberger Weg 99, Gemarkung Ot-
terswang 

2.b Bauvorlagen und Bauantrag § 53 
LBO: 

 Bauvoranfrage: Abbruch Wohnhaus 
mit Gaststätte, Neubau   Mehrfa-
milienhaus mit überdachten Stell-
plätzen, Flst. 605/23, Georg-Rau-
ser-Straße 14, 88427 Otterswang 

2.c Vereinfachtes Baugenehmigungs-
verfahren § 52 LBO:  

 Neubau einer Garage, Flst. 277/1, 
Wendelinusstraße 60, 88427 Ot-
terswang 

2.d Bauvorlagen und Bauantrag § 53 
LBO: 

 Neubau einer gewerblich genutz-
ten Halle, Fahrzeughalle für einen 
24-stündigen Abschleppdienst, Flst. 
209/4, Laimbacher Straße 12, 88427 
Otterswang 

3.  Bekanntgaben/ Verschiedenes 
4.  Anfragen aus dem Ortschaftsrat 
5.  Anfragen aus der Einwohner-

schaft 

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche 
Sitzung statt. 
Die öffentliche Sitzung findet aufgrund 
der aktuellen Corona-Pandemie unter 
folgenden Hygiene-Auflagen zum Infekti-
onsschutz statt: 

-  Beim Betreten des Sitzungsraums sind 
die Hände mittels bereit gestellten Des-
infektionsmittelspendern zu desinfizie-
ren. 

-  Aufgrund der Abstandsregelung ist die 
Anzahl der Sitzplätze auf die Zahl der 
bereit gestellten Stühle begrenzt.  

-  Während des gesamten Aufenthalts ist 
für die Zuhörerschaft im Albert-Wer-
fer-Saal eine Mund-Nasen-Bedeckung 
mittels FFP2-Maske zu tragen. In den 
Alarmstufen gelten die 3G-Regeln, diese 
werden am Eingang kontrolliert. 

-  Die Kontaktdaten der Besucher werden 
zur evtl. Nachverfolgung von Infektions-
ketten erhoben. 

-Personen mit Krankheitssymptomen ha-
ben keinen Zutritt zur Sitzung. 
Wir danken für Ihr Verständnis und die 
Einhaltung der Regelungen. 
Gez. Schäfer, Ortsverwaltung Otterswang 
 
 

Sammlung der Christbäume 
in Otterswang 
Wir werden am 15.1.2022 wieder die 
Christbäume in Otterswang für unseren 
Funken einsammeln.

Bitte die Bäume bis 8.30 Uhr sichtbar am 
Straßenrand ablegen.
 
Eure Funkenbuben
 
 

SPRECHZEITEN DER
ORTSVERWALTUNG:
Dienstag 16:30-18:00 Uhr

Tel. 07583/2368 
reichenbach@bad-schussenried.de

REICHENBACH

Einladung Ortschaftsratsitzung 
Am Dienstag, den 18. Januar 2022, findet 
eine öffentliche Sitzung um 19:30 Uhr im 
Saal des Dorfgemeinschaftshauses statt. 

Tagesordnung 
1.  Protokollbekanntgabe 
2.  Bauanträge 
2.1 Bauantrag im vereinfachten Verfah-

ren zum Neubau eines Wohnhauses 
mit Doppelgarage auf Flst. 211/6, 
Zum Bähnle 8 in Bad Schussen-
ried-Sattenbeuren 

2.2 Bauantrag zum Umbau und Erweite-
rung eines Zweifamilienhauses auf 
Flst. 298, Bergweg 15 in Bad Schus-
senried-Reichenbach 

2.3 Bauvoranfrage zum Abbruch eines 
Einfamilienhauses, Errichten eines 
neuen Einfamilienhauses auf Flst. 
379, Torfwerk 37, Bad Schussen-
ried-Torfwerk 

2.4 Aufstellung eines Bauwagens zur 
Nutzung als provisorische Schutz-
hütte für einen Waldkindergarten, 
Sandgrubenweg 25, Bad Schussen-
ried-Reichenbach 

2.5  Bauantrag zur Erstellung eines 
Waldkindergartens auf Flst. 287, 
Sandgrubenweg 25, Bad Schussen-
ried-Reichenbach 

2.6  Bauantrag im vereinfachten Verfah-
ren zum Neubau eines Wohnhauses 
mit 2 Wohnungen, Käsergasse 9, 
Bad Schussenried-Sattenbeuren 

3.  Bekanntgaben und Verschiedenes 
4.  Anfragen aus dem Ortschaftsrat 
5.  Anfragen aus der Einwohnerschaft 

Im Anschluss findet eine nichtöffentliche 
Sitzung statt. 

Die Sitzung findet entsprechend den 
Regelungen der Corona-Verordnung 
statt. Es gelten die 3G-Regelungen. Für 
nicht-immunisierte Besucher ist daher die 
Vorlage eines Antigen- oder PCR-Test-
nachweises erforderlich. 

Folgende Hygiene-Auflagen zum Infekti-
onsschutz sind zu beachten:

•	 Beim Betreten des Saals sind die Hän-
de mittels bereit gestellten Desinfekti-
onsmittel zu desinfizieren.

•	 Aufgrund der Abstandsregelung ist die 
Anzahl der Sitzplätze auf die Zahl der 
bereit gestellten Stühle begrenzt. Sollte 
kein Sitzplatz im Zuhörerbereich mehr 
frei sein, bitten wir Sie, den Saal wieder 
zu verlassen.

•	 Während des gesamten Aufenthaltes ist 
für die Zuhörerschaft im Dorfgemein-
schaftshaus eine Mund-Nasen-Bede-
ckung mittels FFP2-Maske zu tragen.

•	 Die Kontaktdaten der Besucher werden 
zur evtl. Nachverfolgung von Infektions-
ketten erhoben.

•	 Personen mit Krankheitssymptomen 
haben keinen Zutritt zur Veranstaltung.

 
Wir danken für Ihr Verständnis und die 
Einhaltung der Regelungen. 

gez. Blersch, Ortsverwaltung 
Reichenbach  
 

 

REICHENBACH

SPRECHZEITEN DER
ORTSVERWALTUNG:
Mittwoch 18:30-19:30 Uhr

Tel. 07583/2287  Fax 927336
steinhausen@bad-schussenried.de

STEINHAUSEN

Schalmeienzug Ingoldingen e.V.

Altpapier- und Altkleider-
sammlung am Samstag, 
den 15. Januar 2022 
Gesammelt wird in Ingoldingen, Grodt, 
Degernau, Voggenreute, Muttensweiler 
und Steinhausen.

Bitte das Altpapier (kein Mischpapier, z.B. 
Schulhefte, Kartonagen, Kontoauszüge, 
Briefumschläge, u.s.w.) gebündelt und die 
Altkleider (in Säcken) bis um 08:00 Uhr 
sichtbar am Straßenrand bereitstellen.
Selbstverständlich stehen ihnen am Tag 
der Sammlung auch unsere Container am 
Abladeplatz in Degernau beim Schalmei-
en-Vereinsheim zur Verfügung. 

Außerdem sammeln wir ganzjährig auch 
Altkleider.

Die Container stehen an folgenden Orten 
für sie bereit:

AUS DEN ORTSCHAFTEN
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In Degernau bei unserem Vereinsheim, 
auf dem Parkplatz in Blickrichtung Wald.

In Winterstettenstadt bei Dieter Maucher 
(Mühlgasse 8)

In Muttensweiler bei den Glascontainern 
In Winterstettendorf an der Halle 

In Ingoldingen bei den Glascontainern 

Das Sammelgut bitte in Plastiktüten oder 
-säcken verpackt in die Container werfen. 
Große Mengen, oder Altkleider von Per-
sonen die keine Möglichkeit haben das 
Sammelgut an die Container zu bringen, 
holen wir selbstverständlich auch ab. Ein-
fach einem unserer Mitglieder Bescheid 
sagen, oder bei unserem 1.Vorsitzenden 
Daniel Remke 0172 9016503 anrufen. 

Herzlichen Dank für ihre Unterstützung
Ihr Schalmeienzug Ingoldingen e. V.  

VEREINE STEINHAUSEN
Männergesangs- 
verein Steinhausen- 
Muttensweiler 1975 e.V.

Einladung zur 
Jahreshauptversammlung  
Der MGV Steinhausen-Muttensweiler lädt 
alle Mitglieder und Freunde des Chor-
gesangs zur 45. Jahreshauptversamm-
lung für die Vereinsjahre 2020 und 2021  
am Sonntag, 30. Januar 2022 um 19.30 
Uhr, im Gasthaus zur „Linde“ in Steinhau-
sen ein. 
Beginn: 19.00 Uhr
 
Tagesordnung

1. Chorvortrag
 
2. Begrüßung 
 
3. Totenehrung

4. Bericht des 1. Vorsitzenden
 
5. Bericht des Kassierers
 
6. Bericht des Schriftführers
 
7. Bericht des Chorleiters
 
8. Entlastung für das Vereinsjahr 2020
 
9. Entlastung für das Vereinsjahr 2021
 
10.  Wahlen für die Vereinsjahre 

2020/2021

11. Ehrungen
 
12. Verschiedenes 

Anträge zur Tagesordnung sind bis zum 
22. Januar 2022 schriftlich an den 
1. Vorsitzenden zu richten.   

Josef Schneiderhan, Vorsitzender MGV 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
Dienststelle  
Bad Schussenried

Erfolgreiche Weihnachtsaktion für die 
„Ungarnhilfe“ 
Auch wenn es am Anfang nicht so wirklich 
nach einem großen Erfolg für die Aktion 
„Ungarnhilfe“ der Bad Schussenrieder 
Johanniter aussah. Doch Dank vielfältiger 
Unterstützung und vielen Spenden konn-
ten rechtzeitig zu Weihnachten über 300 
Weihnachtspäckchen, Schoko-Nikoläuse, 
Kekse und viele weitere kleine Geschen-
ke aus Bad Schussenried und Umgebung 
in den verschiedenen Einrichtungen der 
„Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretets-
zolgálat“, zu dem auch das Pflege- und 
Behindertenheim „Sarepta“ gehört, ver-
teilt werden. Ebenso viele bunte Strick- 
und Häkeldecken. 

Zum großen Erfolg der unter den Coro-
na-Einschränkungen nicht einfachen Ak-
tion hat vor allem die Johanniter-Strick-
gruppe um Berta Kleber beigetragen. Und 
natürlich die Möglichkeit, deren bunten 
Schätze bei Blumen Straub präsentieren 
zu können. „Dank Frau Straub sind jetzt 
schon die beiden nächsten Kleintranspor-
te finanziell abgesichert“, freut sich der 
Johanniter-Ortsbeauftragte, Hans Klein. 

Ganz	viele	liebe	Menschen	haben	zum	Erfolg	der	
Aktion	„Ungarnhilfe“	beigetragen.	Dankeschön!

VEREINSNACHRICHTEN

Schwäbischer Albverein  
OG Bad Schussenried

Dieses Jahr leider keinen Saumagen 
Leider sind die Infektionszahlen wieder im Steigen und die weitere Entwicklung lässt nicht hoffen, dass diese zurück gehen. Zudem 
ist es für uns nicht leistbar den Status der Impfung, Genesung oder Testung zu überprüfen. Ebenso schwierig ist es bei Wanderungen 
die Einhaltung der Abstandsregeln durchzusetzen. 
Deshalb müssen wir mit Bedauern die am 23. Januar geplante Wanderung nach Otterswang mit anschließendem Saumagenessen 
im Gasthaus Stern absagen. 
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Tischtennisclub
Bad Schussenried 

TTC Bad Schussenried feiert Jubiläum 
„ 50 Jahre Tischtennis ´´ 
Am 19.Dezember feierte der TTC Bad 
Schusssenried sein 50 jähriges Jubilä-
um in einem gemütlichen Rahmen mit 
Brunch und Mittagessen. Geehrt wurde 
Dietmar Mayer vom Vizepräsidenten des 
Sportkreises Biberach Hermann Gantner 
für seine Verdienste und 50-jährige Mit-
gleidschaft beim TTC Bad Schussenried. 
Überreicht wurde ein Scheck, sowie die 
WLSB-Ehrennadel in Silber. Dietmar May-
er war 1971 Gründungsmitglied und seit 
1974 als Ausschußmitglied, Jugendleiter, 
Kassier und seit 2005 1.Vorsitzender beim 
TTC Bad Schussenried tätig. 
  
Ehrenvorsitzender Emil Radke wurde für 
seine herausragenden Verdienste um den 
Tischtennissport geehrt. Die Abteilung 
wurde von Emil Radke 1971 gegründet 
und von Klaus Ennulat bis 1980 geführt. 
Von 1980 bis 2005 war Emil Radke 1.Vor-
sitzender und von 2005 bis heute wird 
der TTC Bad Schussenried von Dietmar 
Mayer geführt. Emil Radke hat durch sein 
großes Engagement und durch viele sozi-
ale und gesellschaftliche Aktivitäten dem 
TTC Bad Schussenried seinen Stempel 
aufgedrückt, er war von 1980-1990 Be-
zirksvorsitzender des Bezirkes Donau, 
und wechselte danach in das Führungs-
gremium des TTVWH als Vizepräsident 
Sport. 
  
Bei der Mitgliederversammlung wurden 
von Uli Wößner 2.Vorsitzender des TTC 
Bad Schussenried , Armin Brauchle und 
Dietmar Mayer für Ihr Engagement und 
langjährige aktive Mitgliedschaft beim 
TTC Bad Schussenried für 45 und 50 
Jahre ausgezeichnet, ein Geschenk mit 
Urkunde wurde überreicht. 

VdK-Ortsverband 
Bad Schussenried 

Der Ortsverband informiert:

Manches neu im  
Sozialrecht in 2022 
Zum 1. Januar 2022 treten einige sozial-
rechtliche Änderungen in Kraft. Beispiels-
weise steigt der gesetzliche Mindestlohn, 
den es seit 2015 gibt, von 9,60 Euro auf 
9,82 Euro pro Stunde. Zum Juli 2022 wird 
er dann erneut steigen – auf 10,45 Euro. 
In der Grundsicherung erhöhen sich die 
Regelsätze. Das betrifft Arbeitslosengeld 
II, das sogenannte Hartz IV, die Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung sowie die Hilfe zur Pflege: Allein-
stehende erhalten dann 449 statt 446 
Euro. Für Erwachsene, die in stationären 
Einrichtungen leben, beträgt der Satz 360 
statt 357 Euro. Kinder bis fünf Jahre be-
kommen 285 statt 283 Euro. Für Sechs- 
bis 13-Jährige gibt es 311 statt 309 Euro 
und für 14- bis 17-jährige Jugendliche 
376 statt 373 Euro. Für Kinderlose ab dem 
23. Lebensjahr erhöht sich der Beitrag 
zur gesetzlichen Pflegeversicherung von 
0,25 auf 0,35 Prozent des Bruttogehalts. 
Neu ist auch, dass ab Januar Arztpraxen 
verpflichtet sind, sogenannte E-Rezepte 
auszustellen. In der Apotheke können sie 
dann per Smartphone vorgezeigt werden 
oder man zeigt den Papierausdruck, den 
man vom Arzt erhalten hat. 

 

VdK-Webseminare – erste 
Termine in 2022 
Ob Erwerbsminderungsrente, Arbeitslo-
sengeld I und ALG II, Grad der Behinde-
rung, Patientenverfügung oder auch „In-
dividuelle Gesundheitsleistungen“ (IGeL) 
– die Themenpalette der Webseminare, 
die der Sozialverband VdK Baden-Würt-
temberg anbietet, ist lang und vielfältig. 
Im Rahmen einer interessanten Stunde 
geben VdK-Patientenberaterinnen und 
einer der VdK-Juristen einen guten Über-
blick über Sozialrechts-, Patienten- und 
Vorsorgefragen. 

Am 19. Januar 2022 (11 – 12 Uhr) steht 
die EM-Rente auf dem Programm. Am 
26. Januar (10 – 11 Uhr) kommen die 
Patienten- und die Betreuungsverfügung 
sowie die Vorsorgevollmacht dran. Am 9. 
Februar (11 – 12 Uhr) dreht sich alles um 
ALG I und ALG II, ehe sich das VdK-Web-
seminar am 23. Februar (10 – 11 Uhr) den 
IGeL widmet. Der Grad der Behinderung 
und dessen Beantragung kommen am 9. 
März (11 – 12 Uhr) auf die Agenda. 

Dieses VdK-Online-Angebot ist auch in 
2022 kostenlos, die Teilnehmerzahl be-
grenzt. Daher ist eine schnelle Anmel-
dung unter www.vdk-bw.de (Rubrik Ange-
bote/ Webseminare) erforderlich. 

Auf der Homepage des VdK-Landesver-
bands finden sich noch weitere Termine. 

WEITERE ORGANISATIONEN

Kath.Org.  
Nachbarschaftshilfe 
Wenn meine Seele ohne Ohr wäre....... 
Nachbarschaftshilfe ist unsere Antwort 
als Kirchengemeinde, mit dieser Hilfestel-
lung dem Auftrag einer christlichen Ge-
meinde zum Dienst am Nächsten nachzu-
kommen. 
Das Motto der Nachbarschaftshilfe lautet, 
helfen wo Hilfe gebraucht wird. Der Hilfe-
bedarf steigt immer weiter bei alten, kran-
ken und alleinstehenden Menschen, die 
sich nicht mehr alleine versorgen können. 
Gerade für diese Menschen wird dieser 
Dienst immer wichtiger und verhindert oft 
eine vorzeitige Heimunterbringung. Die 
Hilfestellung erfolgt stundenweise und 
wird pro Std. mit einem kleinen Betrag 
berechnet. 
Die Nachbarschaftshilfe hatte im vergan-
gen Jahr 4.453 Std unter erschwertem 
Einsatz der Pandemie geleistet.Es wa-
ren 37 Frauen/Mann die dieser Aufgabe 
nachkamen. Danke, dass ihr trotzdem 
durchgehalten habt. Leider konnten wir 
auf Grund der momentanen Situation 
auch keine Treffen machen oder an Fort-
bildungen teilnehmen, das ist ein starker 
Einschnitt, denn dies wäre sehr wichtig. 
 Schade und bedauerlich ist es manches-
mal, daß wir nicht allen Anfragen zur Hil-
fe gerecht werden können, da es einfach 
an Helferinnen fehlt. Die Kath. Nachbar-
schaftshilfe braucht dringend Frauen/
Männer die 1-2 Std.in der Woche einem 
hilfesuchenden Mitmenschen beistehen 
können. Der Einsatz wird mit einer Auf-
wandsentschädigung von Euro7,--pro 
Std. belohnt.. 
Von Herzen möchte ich den Nachbar-
schaftshelferinnen für ihren Einsatz in 
diesem Jahr danken und wünsche mir 
weiterhin so eine gute harmonische Zu-
sammenarbeit für das Jahr 2022. Danke 
an unsere Klienten, die das Vertrauen in 
uns setzen. Danke an Fr. Nüssle und H. 
Pfarrer Nicki Schaepen für Ihre Unterstüt-
zung. 
Bleiben sie gesund und möge ein blauer 
Himmel über euch lachen und möge Gott 
dich lieben und begleiten. 

Ihre Einsatzleitung der NBH  
 
 

Die Polizei informiert - „Eis-
platten auf Fahrzeugen“ 
Gegen 12.45 Uhr meldete ein aufmerk-
samer Fahrer auf der B311 im Land-
kreis Biberach, Höhe Ertingen, dass 
der Lastwagen vor ihm Eisplatten ver-
lieren würde. Die Polizei stoppte den 
Sattelzug bevor Schlimmeres passie-
ren konnte. Sie klärten den 46-Jährigen 
über die Gefahren auf. Zur Sicherheit 
musste er das restliche Eis vom Dach 
des Aufliegers entfernen. Der Zeuge 
verhielt sich richtig und umsichtig. 
Weil er darüber hinaus den Abstand 
zum Lastwagen einhielt, entstand kein 
Sachschaden. Der Lastwagen-Fahrer 
erhielt eine Verwarnung. Uli	Wößner	Hermann	Gantner	Dietmar	Mayer



     FREITAG, 14. JANUAR 2022 | 15SCHUSSENBOTE

Hinweis der Polizei: Der Winter stellt hohe 
Anforderungen an Fahrzeuge und deren 
Fahrer. Denn bei Temperaturen um den 
Gefrierpunkt entstehen besondere Ge-
fahren. Fahrer, insbesondere von Las-
tern, Transportern und deren Anhängern 
oder Aufliegern, müssen vor der Abfahrt 
alle Fahrzeuge prüfen und darauf achten, 
dass von ihnen keine Gefahren ausge-
hen. Eine solche Gefahr kann aber gera-
de von den großen Dächern ausgehen, 
wenn sich dort Schnee sammelt oder 
Wasser zu Eisplatten gefriert. Diese Eis-
platten können für Andere lebensgefähr-
lich werden, da sie durchaus geeignet 
sind, Fahrzeugscheiben zu durchschla-
gen. Sie können auch Ausweichmanöver 
verursachen und so zu Unfällen führen. 
Gefährliche Dachlasten wie Schnee und 
Eis müssen deshalb vor Fahrtantritt ent-
fernt werden. Autofahrer sollten bei ent-
sprechenden Witterungen damit rechnen, 
dass Ihnen von einem vorausfahrenden 
Fahrzeug eine Eisplatte entgegenkom-
men kann. Auch aus diesem Grund soll-
ten sie ausreichend Abstand halten und 
nach Möglichkeit auf ein Überholen ver-
zichten. Grundsätzlich muss jeder Kraft-
fahrzeugführer seine Fahrzeuge eis- und 
schneefrei halten. Gerade auch in der 
Übergangszeit von der kalten zur wär-
meren Jahreszeit können die Tücken der 
Kälte auftreten. Dabei ist dies nicht über-
raschend, sondern stets zu erwarten. Wer 
vorsorgt, schafft diese Gefahren aus dem 
Weg und hilft, dass alle sicher ankommen. 
Sollte sich dennoch ein Unfall durch die 
Eisplatten ereignen, drohen dem Verur-
sacher bis zu 120 Euro Bußgeld und ein 
Punkt in Flensburg oder eine Strafanzei-
ge.“  

Krankenhaus Lotsen auch 
während Corona in Bereit-
schaft 
Die derzeit acht Lotsinnen und ein männ-
licher Lotse gehören zur Caritas Biber-
ach-Saulgau. Sie arbeiten ehrenamtlich, 
d. h. unentgeltlich. Auch während der 
Corona-Krise unterstützen sie Menschen 
in und um Biberach, die ins Krankenhaus 
müssen. Wenn jemand keine Bezugsper-
sonen hat oder auch, wenn ein Ehepartner 
bzw. Kinder überfordert sind, springen die 
Krankenhaus Lotsen ein. Sie wechseln 
sich wöchentlich ab, ihre Bereitschafts-
dienstzeit dauert Montag bis Freitag von 
8.00 – 19.30 Uhr. Erreichbar sind sie über 
ein Mobiltelefon. Patienten, die aus weiter 
entfernten Gemeinden in die Biberacher 
Klinik kommen, können sich im Vorfeld 
ebenfalls an die Lotsen wenden und die 
mögliche Hilfe abstimmen.  

Wie können die Krankenhaus Lotsen hel-
fen? Sie helfen beispielsweise bei der 
Vorbereitung eines geplanten Kranken-
hausaufenthalts hinsichtlich organisa-
torischer Fragen oder beim Packen der 
Tasche. Besonders wertvoll ist ihre Hilfe 
für Patienten, die als Notfall ins Kranken-
haus eingeliefert werden und dringend 
notwendige Utensilien aus ihrer Wohnung 
benötigen. Die Lotsen holen die notwen-
digen Dinge aus der Wohnung, prüfen, 
ob die Heizung eingeschaltet ist, Fenster 
geschlossen sind, verderbliche Lebens-
mittel zu entsorgen sind, ein Haustier zu 
betreuen ist, benachrichtigen Verwandte 
und Freunde. Sie kümmern sich auch um 
einen Ehepartner, der Hilfe benötigt und 
unterstützen ggf. bei der Organisation 

entsprechender Dienste. 
Während des Krankenhausaufenthaltes 
halten sie Kontakt zum Patienten (in der 
Zeit des coronabedingten Besuchsver-
bots in der Klinik telefonisch), bieten an, 
bei Gesprächen mit den Ärzten dabei zu 
sein, helfen bei Bedarf beim Essen, brin-
gen die Wäsche in die Wäscherei und 
erledigen Besorgungen. Schließlich hel-
fen sie bei der Vorbereitung auf die Ent-
lassung, vermitteln dann benötigte Hilfs-
dienste und besorgen Medikamente und 
Lebensmittel. 

Patienten von außerhalb der näheren 
Umgebung Biberachs werden selbst-ver-
ständlich nach Möglichkeit ebenfalls be-
treut. Die Lotsen halten Kontakt zum Pa-
tienten bzw. zu einem Ansprechpartner 
am Wohnort, der z.B. für den Notfall über 
einen Wohnungsschlüssel verfügt und 
benötigte Utensilien in die Klinik bringen 
kann. 

Zur Vorbereitung des Klinikaufenthalts 
kann ein Informationsgespräch mit den 
Krankenhaus Lotsen vom Wohnort aus 
hilfreich sein. Es besteht auch die Mög-
lichkeit eine Liste anzufordern, in der alle 
für den Klinikaufenthalt notwendigen Din-
ge aufgeführt sind. 

Weitere Fragen beantwortet gerne Inge-
borg Mock, Telefon: 07351-31611. 

Krankenhaus Lotsen 
(Caritas Biberach-Saulgau), 
Mobil Telefon 0157 
81 94 19 89, Mo – Fr 8.00 – 19.30 Uhr, 
www.basisversorgung-biberach.de 
 

WETTERSTATISTIK

WETTERSTATISTIK der  
WETTERWARTE SÜD 
- Dezember 2 0 2 1 - 
  
Tiefste Temperatur am 22.: 
- 6,2°C (- 6,2°C) 
Höchste Temperatur am 31.: 
+ 14,8°C (+ 12,3°C) 
Durchschnittliche Monatstemperatur: 
+ 2,3°C (+ 1,3°C) 
Monatssumme des Niederschlags: 
72,6 mm (74,9 mm) 
Gesamtsonnenscheindauer: 
32,9 Stunden (30,3 Stunden) 
  
(Die Messwerte beziehen sich auf die 
Wetterzentrale in Bad Schussenried,  
die Zahlen in Klammern geben die Vor-
jahreswerte an!) 
  
Grüne, trübe Weihnachten und Rekord-
wärme an Silvester   

Bis zur Monatsmitte war das Wetter tief-
druckbestimmt und damit wechselhaft. 
Eine richtige Achterbahn mit einer Berg- 
und Talfahrt der Temperaturen und der 
Schneefallgrenze, ein Wechselbad aus 
Schnee, Regen, böigem Wind, zeitwei-

ligem Föhn und kurzen trockenen Ab-
schnitten mit sonnigen Phasen hielt den 
Kreislauf auf Trab. Am 08. (Mittwoch) 
sorgte Polarluft für einen massiven Win-
tereinbruch und erhebliche Verkehrsbe-
hinderungen mit zahlreichen, witterungs-
bedingten Unfällen. Die gesamte Region, 
selbst der Bodenseeraum, präsentierte 
sich im weißen Winterkleid, etwas erhöh-
te Lagen sogar tiefwinterlich. Doch rasch 
einsetzendes Tauwetter ließ die weiße 
Pracht in den Niederungen bald wieder 
dahinschmelzen. 
Danach übernahm Hoch „Yascha“ das 
Regiment und teilte das Land in zwei 
gänzlich unterschiedliche Wetterwelten. 
Unten im Dauergrau feuchtkalt, oben 
dagegen strahlender Sonnenschein mit 
herrlicher Fernsicht und milder Luft. Da 
stellt sich dann schon die Frage, wie kann 
es eigentlich sein, dass die Menschen im 
öfters nebelverhangenen Donautal, am 
Bodensee und in den trüben Tälern und 
Becken Oberschwabens und der Göge im 
Winterhalbjahr gleichviel Steuern zahlen 
müssen wie die sonnenverwöhnten Älbler 
und Allgäuer. 
Zu den Feiertagen hin räumte aber leb-
hafter Südwestwind die Kaltluftseen und 

mit ihnen das hartnäckige Nebelgrau aus: 
wieder einmal grüne und milde Weih-
nachten, vielerorts allerdings ohne einen 
einzigen Sonnenstrahl. 
Auch zwischen den Jahren wollte sich 
kein Winterwetter einstellen. Ganz im Ge-
genteil, zum Jahreswechsel ging es mit 
den Temperaturen weiter bergauf. Damit 
tauten nun selbst im Allgäu die letzten 
Wintersportmöglichkeiten dahin und zum 
Jahresende wurden im südlichen Ba-
den-Württemberg und im angrenzenden 
Bayern, in der Schweiz und in Vorarlberg 
verbreitet Rekordwerte für Silvester ver-
bucht. Im Messnetz der Wetterwarte Süd, 
das 250 Wetter- und Niederschlagsstatio-
nen umfasst, registrierte man an der Zen-
trale in Bad Schussenried mit 14,8 Grad 
Celsius die höchste Temperatur seit Be-
ginn der Aufzeichnungen im Jahre 1968. 
Damit wurde der bisherige Spitzenwert 
von 13,1°C (2017) deutlich überboten. 
Noch wärmer war es in Reichenbach an 
der Fils mit 14,9°C, in Bad Krozingen mit 
15,9°C und in Waltenhofen im Allgäu mit 
16,2°C. Weihnachten ohne Schnee ist 
eher der Normalfall, dass aber auch der 
Jahreswechsel grün und gar frühlingshaft 
lau ausfällt, war bis vor zwanzig/dreißig 
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Jahren äußerst selten. 
Kein Wunder also, dass der vergangene 
Monat unterm Strich zwei bis drei Grad 
über dem langjährigen Temperaturmittel 
liegt. An den meisten Stationen wurde 
das Niederschlagssoll erreicht, gebiets-
weise auch überschritten, so im Allgäu 
und vor allem am Hochrhein. Den höchs-
ten Wert meldete Otto Wiesmann aus Alb-
bruck im Landkreis Waldshut mit 196,5 
Liter/m². Während auf den Berghöhen 
überdurchschnittlich viele Sonnenschein-
stunden verzeichnet wurden, gab es an-
dererseits Regionen, in denen sich die 
Sonne in diesem Monat im Durchschnitt 
gerade mal eine Stunde am Tag gezeigt 
hat, besonders im Dreieck Ulm - Aulen-
dorf - Biberach, eine der nebelreichsten 
Gegenden in ganz Deutschland. 
INFO:  Zusätzliches Zahlenmaterial zur 
Monatsstatistik und jede Menge Informa-
tionen rund ums Wetter erhalten Sie unter 
www.wetterwarte-sued.com 
  
Die Wetterwarte Süd wünscht alles 
Gute für 2022, vor allem Gesundheit 
und möglichst auch stets das passende 
Wetter! 
Mit wetterkundlichen Grüßen 
Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd 
 
 

WETTERSTATISTIK DER 
WETTERWARTE SÜD 
- Das Jahr 2021 im Rückblick - 
  
Tiefste Temperatur am 14.02.: 
- 12,6°C (- 6,2°C) 
Höchste Temperatur am 17.06.: 
+ 32,7°C (+ 33,8°C) 
Durchschnittliche Jahrestemperatur: 
+ 8,7°C (+ 10,2°C) 
Jahressumme des Niederschlags: 
1065,2 mm (774,6 mm) 
Gesamtsonnenscheindauer: 
1799,6 Stunden (2053,1 Stunden) 
  
(Die Messwerte beziehen sich auf die 
Wetterzentrale in Bad Schussenried, 
die Zahlen in Klammern geben die Vor-
jahreswerte an!)   
  
Ein eigenartiges Jahr geprägt von Wet-
terextremen 
  
Das Wetter verbreitete 2021 selten 
Langeweile. Schneemassen im Janu-
ar, Rekordwärme Ende Februar, eine 
Berg- und Talfahrt im März, trockene 
Eiseskälte im April und ein grotten-
schlechter Mai, der regenreichste und 
kälteste seit Jahrzehnten. Wer gedacht 
hatte, von nun an könnte es nur noch 
besser werden, sah sich getäuscht. 
Auch den ganzen Sommer hindurch 
wollte sich keine länger anhaltende 
Schönwetterperiode einstellen. Statt-
dessen sorgten Tiefausläufer häufig für 
Regen, teils unwetterartig mit erhebli-
chen Schäden. 
  
Was für die Wetterkundler und Klimafor-
scher längst klar ist, zeigte sich dieses 

Jahr eindrucksvoll wie selten zuvor. Die 
weltweite Erwärmung ist im Polargebiet 
stärker ausgeprägt als in den Subtropen. 
Dadurch hat der Temperaturunterschied 
zwischen diesen beiden Klimazonen 
und somit auch die Antriebskraft des 
Jetstreams, der Motor unseres Wetters, 
abgenommen. Die Wetterlagen weisen 
eine signifikant größere Beharrlichkeit 
auf. 
Besonders dominant war die Tiefdrucktä-
tigkeit von Mai bis Juli. In diesen drei Mo-
naten wurde so viel Regen gemessen wie 
noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen 
der Wetterwarte Süd im Jahre 1968. Ge-
bietsweise registrierte man das Doppelte 
bis Dreifache der sonst üblichen Men-
gen. Es schien so, als würden wir hier in 
Deutschland, im Alpenraum und in West-
europa in diesem Sommer das gesamte 
Nass der Nordhalbkugel abbekommen. 
Dabei bildeten sich zeitweilig auch Un-
wetter mit sintflutartigen Regenfällen. 
Manche Orte kamen vergleichsweise 
glimpflich davon, andere traf es gleich 
mehrmals. An einigen der 250 Stationen 
im Messnetz der Wetterwarte Süd wurde 
im August bereits das Jahressoll erreicht, 
vor allem im zentralen Oberschwaben. 
Während hier im Jahr normalerweise rund 
900 Liter auf den Quadratmeter fallen, 
verbuchte Bernhard Katein in Ummen-
dorf bis zum 31. August 1087,5 Liter/m² 
und Armin Müller in Hopferbach bei Bad 
Schussenried 1064,4 Liter/m², eine Folge 
der dort gehäuft aufgetretenen Starkre-
genfälle. Trotz alledem wurden insgesamt 
weniger Gewittertage gezählt als in den 
Jahren davor, da im Mai und August auf-
grund der kühlen Temperaturen dafür das 
Wärmepotenzial fehlte. 
Zwar kam es auch in unserer Region 
durch das Chaoswetter zu Starkregen, 
Hagelschlag, Überschwemmungen, 
Aquaplaning und Erdrutschen. Aber alles 
nicht einmal ansatzweise vergleichbar mit 
den Schreckensbildern, die wir aus Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder 
Franken zu sehen bekamen. 
Obwohl sich danach bis in den Dezember 
hinein vielfach trockenes Hochdruckwet-
ter einstellte, liegen die Jahressummen 
der meisten Stationen über dem Soll, al-
lerdings keineswegs im Rekordniveau. 
Nach einer Reihe außergewöhnlich war-
mer Jahre reiht sich 2021 in der über 
50-jährigen Messreihe auf Platz 20 ein, 
also im oberen Mittelfeld, aber meilenweit 
entfernt von den Spitzenwerten der Vor-
jahre. An der Wetterzentrale in Bad Schus-
senried war es mit einer Durchschnitt-
stemperatur von 8,7°C im Vergleich zum 
klimarelevanten Bezugszeitraum 1961 bis 
1990 etwa ein Grad zu warm, bezogen auf 
die letzten, unverkennbar vom Klimawan-
del geprägten dreißig Jahre jedoch drei 
Zehntel Grad zu kühl. 2021 lag der Mittel-
wert noch bei 10,2°C! 
Auffallend kalt waren der April und Au-
gust und allen voran der Mai. Der Februar 
hingegen brachte neben ein paar klirrend 
kalten Eistagen bereits Frühlingswärme 
und vom 19. bis zum 25. den Zeitraum 
im Wetterjahr mit der größten Tempera-

tur-abweichung nach oben. Außerdem 
glänzte er mit besonders viel Sonnen-
schein. Ohnehin konnten wir uns über die 
Sonnenscheindauer nicht beklagen, in 
der Summe rund 100 Stunden mehr als 
in einem durchschnittlichen Jahr.  
  
Wetterkundliche Schlaglichter 
  
¨  Schneemassen, Mallorcaluft und 
Hochwasser 
Von Tiefdruckgebieten geprägt, ist der 
Winter ausgesprochen wechselhaft und 
nass mit ungewöhnlichen Gegensätzen. 
Massen an Schnee, dann wieder laue 
Frühlingsluft mit Tauwetter und Hochwas-
ser. In der zweiten Februarhälfte kommt 
Hoch „Ilonka“, welches sich ganz offen-
sichtlich in der Jahreszeit geirrt hat und 
uns eine Woche lang mit Saharastaub 
und frühlingshaftem Wetter wie Ende Ap-
ril/Anfang Mai verwöhnt. 22 Grad in Isny, 
21 Grad in Weingarten und Wangen. 
  
¨  Sommerwärme und Märzwinter 
Die Berg- und Talfahrt der Temperaturen 
setzt sich im März fort. Auf ausgespro-
chen kalte Witterungsabschnitte folgen 
frühsommerlich warme Phasen. 
  
¨  Kältester April seit zwanzig Jahren 
In den letzten fünfzehn Jahren gab es im 
April häufig viel Sonnenschein und vorge-
zogene Maiwärme. 2021 zeigt er mal wie-
der sein wahres Gesicht. Nach einem ver-
heißungsvollen Auftakt legt polare Kaltluft 
lange Zeit die aufkeimenden Frühlingsge-
fühle auf Eis. 
  
¨  Kältester Mai seit dreißig Jahren 
Der Mai ist einziges Trauerspiel: nass, 
kalt und windig, mitunter stürmisch wie 
im Herbst. Dieser Frühling kommt den 
meisten derart unterkühlt vor wie seit ei-
ner gefühlten Ewigkeit nicht mehr. Dabei 
waren solche Temperaturverhältnisse bis 
weit in die 90er-Jahre hinein durchaus der 
Normalfall. 
  
¨  Hitzewellen und Regenfluten 
Was für ein Monat! Von Schafskälte und 
Bodenfrost, über sengende Hitze, Tro-
pennächte, Trockenheit und Waldbrand-
gefahr bis hin zu schweren Gewittern und 
Unwettern mit sintflutartigen Regenfällen 
und Überflutungen, Sturmböen und Ha-
gel ist im Juni alles geboten. 
  
¨  Und so was nennt sich Sommer! 
Während in weiten Teilen der Nordhalb-
kugel überdurchschnittlich hohe Tempe-
raturen herrschen, vielerorts sogar große 
Hitze mit ausgeprägter Trockenheit, Dürre 
und verheerenden Waldbränden, vermie-
sen uns Tiefdruckgebiete die Sommerlau-
ne. Erst auf seine späten Tage entschädigt 
der Sommer im September dann doch 
noch ein wenig für das, was er in den 
Wochen zuvor versäumt hatte. Dank der 
Hochdruckfamilie „Gaya“, „Hermelinde“, 
„Isgard“ und „Jenny“ gibt es zum Ende 
der Ferien- und Haupturlaubszeit häufig 
allerbestes Freizeitwetter und bei Tem-
peraturen um die 25 Grad selbst in den 
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Freibädern zeitweise mehr Betrieb als im 
Hochsommer. 
  
¨  Zähes Herbstgrau 
Hoher Luftdruck dominiert im Oktober 
und November das Wettergeschehen. 
Wie bei herbstlichen Hochdrucklagen 
üblich bilden sich dabei allerdings hart-
näckige Nebelfelder, welche die Region 
öfters in zwei gänzlich unterschiedliche 
Wetterzonen teilen: unten feuchtkaltes 
Dauergrau, oben dagegen strahlendmil-
des Himmelblau. 
  
¨  Grüne, trübe Weihnachten und Re-

kordwärme an Silvester 
Kräftige Schneefälle in der ersten De-
zemberhälfte wecken die Hoffnung auf 
weiße Weihnachten. Doch es bleibt ein 
Wunschtraum. Tauwetter lässt die weiße 
Pracht in den Niederungen rasch wieder 
dahinschmelzen. Zum Jahresende geht 
es mit den Temperaturen weiter bergauf. 
Im südlichen Baden-Württemberg und 
im angrenzenden Bayern, in der Schweiz 
und in Vorarlberg werden Rekordwerte 
für Silvester verzeichnet. Spitzenreiter 
ist Waltenhofen im Allgäu mit 16,2°C. An 
Weihnachten ohne Schnee hat man sich 
schon gewöhnt, dass aber auch der Jah-

reswechsel grün und gar frühlingshaft lau 
ausfällt, war bis vor zwanzig Jahren äu-
ßerst selten.WWS-roro 
  
INFO:  Zusätzliches Zahlenmaterial zur 
Jahresstatistik und weitere Informationen 
rund ums Wetter können Sie unter der In-
ternetadresse 
www.wetterwarte-sued.com abrufen. 

Mit wetterkundlichen Grüßen 
und den besten Wünschen für 2022, mög-
lichst auch stets das passende Wetter! 
   
(Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd) 

Online-Seminar „Hofüber-
gabe – Hofauflösung“ 
Der Verband Katholisches Landvolk ver-
anstaltet ein eintägiges Online-Seminar 
zum Thema: „Hofübergabe – Hofauflö-
sung“. Das Seminar findet online mit We-
bex am Samstag, 12.02.2022 von 9:00 – 
17:00 Uhr statt. Experten geben Auskunft 
zu familiären, betriebswirtschaftlichen und 
steuerlichen, erbrechtlichen und juristi-
schen Fragen. Es zeigt auf, wo die Hürden 
sind und auf was bei einer gelungenen 
Hofübergabe oder -auflösung geachtet 

werden muss. Anmeldung bis Donners-
tag, 10. Februar 2022 mit Email-Adresse 
bitte bei: Verband Katholisches Landvolk, 
70597 Stuttgart, Tel: 0711 9791 458-0, 
Email: vkl@landvolk.de  
 
 

„Glücksrezept Familienritu-
ale“ - Online Elterntagung 
Tipps, die durch den Corona–Alltag hel-
fen dazu spricht Eva Huber, Sozialpäda-
gogin und Erzieherin, am Mittwoch, 16. 
Februar 2022, 19:30 Uhr. Familie, Haus-

halt & Job unter einen Hut zu kriegen, ist 
in der Coronakrise für Eltern ein andau-
ernder Jonglage-Akt. Die alte Routine gibt 
es nicht mehr. Doch Rituale und Struktu-
ren verbunden mit guter Kommunikation 
können helfen, den Stresspegel Zuhause 
zu senken. In diesem Vortrag erörtern wir, 
was Kinder und Eltern in der Krisenzeit 
stark macht und welche Wege es gibt aus 
dem (Familien-) Stress heraus zu finden. 
Anmeldungen bitte bis 15.02.2022 beim: 
Verband Katholisches Landvolk, 70597 
Stuttgart, Email: vkl@landvolk.de 
 

VERANSTALTUNGEN IN BAD SCHUSSENRIED

Ausstellungen
Ausstellungen:Kloster Schussenried: 01.06.2021 - 06.03.2022  

„Tricture 3D - Komm ins Bild!“ - Konventbau 
Eine Ausstellung der eli - eine lose idee - GmbH in Koopreration mit den Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim 

„Faszination Lego!“ - Magnus-Kleber-Saal 
in Kooperation mit den Klötzlebauern Ulm 

Krippenausstellung - Konventbau 
Privatsammlung der Familie Schmehle-Knöpfler aus Bad Schussenried 

www.kloster-schussenried.de

VERANSTALTUNGEN IN DER UMGEBUNG

Projekte zur Stärkung des 
ländlichen Raums gesucht 
Die Aktionsgruppe Mittleres Oberschwa-
ben ist auf der Suche nach neuen Projek-
tideen. Es stehen Fördermittel für Projek-
te in den Bereichen Regionale Wirtschaft, 
Kommunalentwicklung, Landentwicklung 
sowie Tourismus und Naherholung zur 
Verfügung. Auch Kleinprojekte mit ma-
ximal 20.000 Euro Nettokosten können 
bezuschusst werden. Die Fördermittel 
kommen von der EU, vom Bund, vom 
Land Baden-Württemberg sowie von den 
Kommunen und Landkreisen des LEA-
DER-Aktionsgebiets. 

Noch bis zum 31. Januar 2022 können 
Projektideen eingereicht werden, die zur 
Stärkung des ländlichen Raums im Mitt-
leren Oberschwaben beitragen. Interes-
sierte sollten sich möglichst bald bei der 

AUS DER REGION

Geschäftsstelle des Vereins Regionalent-
wicklung Mittleres Oberschwaben e.V. in 
Altshausen melden unter 07584/9237-
181 oder info@re-mo.org. 

Grundvoraussetzung für eine Förderung 
aus LEADER-Mitteln ist eine hinreichende 
Projektreife. Das Projekt soll deshalb be-
reits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
in der LEADER-Aktionsgruppe konzeptio-
nell soweit fortgeschritten sein, dass un-
mittelbar nach einer Förderzusage durch 
die Aktionsgruppe eine Antragstellung 
bei der zuständigen Bewilligungsbehörde 
möglich ist.  

Wir weisen darauf hin, dass die mit die-
sem Aufruf zu vergebenden Landesmittel 
für die Entwicklung des ländlichen Raums 
für das Jahr 2022 der LEADER-Aktions-
gruppe derzeit noch nicht zur Verfügung 

stehen. Deshalb beschließt die Aktions-
gruppe in der Auswahlrunde am 22. Fe-
bruar 2022, ohne über eigene Fördermit-
tel zu verfügen. Antragsteller können im 
Falle eines positiven Beschlusses über ihr 
Vorhaben insofern keinen Anspruch auf 
Förderung (Bewilligung) herleiten, auch 
dann nicht, wenn alle Förderfähigkeitsvo-
raussetzungen erfüllt sein sollten. Unsere 
LEADER-Aktionsgruppe wird jedoch nach 
der Auswahlentscheidung alle positiv be-
schlossenen Vorhaben dem Land vorle-
gen und unmittelbar nach Zuteilung der 
Fördermittel und positiver Prüfung der 
Förderfähigkeit zur Bewilligung vorschla-
gen. 

Weitere Informationen zu den Projek-
taufrufen unter www.re-mo.org in der 
Rubrik LEADER-Förderung sowie Regi-
onalbudget. 
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Informationsveranstaltun-
gen für weiterführende 
Schulen im Kreis-Berufs-
schulzentrum Biberach 
Karl-Arnold-Schule - Gewerbliche 
Schule Biberach 
Donnerstag, 27.01.2022 von 15.30 bis 
19.00 Uhr sowie Samstag, 29.01.2022 
von 9.30 bis 12.30 Uhr 
Wir stellen am Donnerstag das Techni-
sche Gymnasium vor mit den Profilen: 
Mechatronik, Informationstechnik sowie 
Gestaltungs- und Medientechnik und 
Technisches Berufskolleg I.
Am Samstag informieren wir zu folgenden 
weiterführenden Schularten:Pharmazeu-
tisch-technisches Berufskolleg, 2-jährige 
Berufsfachschule.  

Matthias-Erzberger-Schule - Biotech-
nologie - Haus- und Landwirtschaft - 
Pflege - Sozialpädagogik 
Donnerstag, 27.01.2022 von 17.00 bis 
20.00 Uhr sowie Freitag, 28.01.2022 von 
15.00 bis 18.00 Uhr 
Wir informieren am Donnerstag über fol-
gende Schularten: 
-  Biotechnologisches, Ernährungswissen-

schaftliches sowie Sozial- und Gesund-
heitswissenschaftliches Gymnasium

-  6-jähriges Berufliches Gymnasium
Am Freitag stellen wir die folgenden Bil-
dungsgänge vor:
-  2-jährige Berufsfachschule mit den 

Schwerpunkten Ernährung und Haus-
wirtschaft, Gesundheit und Pflege

-  2-jährige Berufsfachschule für Kinder-
pflege

- Fachschule für Sozialpädagogik
- Berufsfachschule Pflege 
Der Bewerbungsschluss für Vollzeitschu-
len ist in der Regel der 1. März 2022.  
Informationen zu den Schularten und 
zum Anmeldeverfahren finden Sie auf der 
Homepage der jeweiligen Schule:
www.kas-bc.de bzw. www.mes-bc.de
Die für die Schüleraufnahme zuständigen 
Abteilungsleitungen und die Lehrkräfte 
stehen für Ihre Fragen zur Verfügung  
 
 

„Technikbotschafter“ stellen 
alltagsunterstützende Hilfs-
mittel Online vor 
Selbstständig mit zunehmendem Alter zu 
bleiben, das ist sehr wichtig. Dies kann 
einfacher sein, wenn man sich rechtzeitig 
um die Gestaltung der eigenen Wohnung 
kümmert. Es geht dabei vor allem darum, 
Barrieren abzubauen oder gar nicht erst 
entstehen zu lassen. Hier können techni-
sche Hilfsmittel im Bereich der Sicherheit 
& Mobilität wie ein abschaltbares Bügel-
eisen oder ein Seniorenhandy mit Notruf-
knopf und GPS die zu Hause lebenden 
älteren Menschen sowie die Angehörige 
unterstützen. 
Technischen Hilfsmittel die im Alltag un-
terstützen können stellen „Technikbot-
schafter“ in einer Online-Veranstaltung 
am Dienstag, 18. Januar 2022 um 15 

Uhr via Zoom vor. So können Interessier-
te wunderbar von zu Hause teilnehmen. 
Die Hilfsmittel werden „live“ vorgestellt 
und brennende Fragen können beantwor-
tet werden. 
Wenn Sie an der „Online-Hilfsmittelvor-
stellung“ interessiert sind, dann melden 
Sie sich bitte bis 17. Januar bei Daniela 
Wiedemann, Caritas Biberach-Saulgau 
entweder telefonisch unter 07351 
8095190 oder per E-Mail unter hia@
caritas-biberach-saulgau.de an. Sie be-
kommen dann zeitnah per E-Mail den 
Einladungslink und eine Anleitung für das 
Online-Treffen zugesendet. Info auch un-
ter: www.pflegebruecke-biberach.de.  
 
 

Neue Ticketpreise im bodo 
Mit dem Fahrplanwechsel im Dezem-
ber begann im bodo-Verbundgebiet 
eine neue Epoche. Die Elektrifizierung 
von Südbahn und württembergischer 
Allgäubahn brachten im Schienenbe-
reich sowie in den Busfahrplänen ge-
wichtige Neuerungen mit sich. Mit dem 
Jahreswechsel folgen nun noch die 
tariflichen Anpassungen. Ab 1. Januar 
2022 gelten die neuen Ticketpreise. 
 Die Veränderungen im Bereich Fahr-
scheine & Tarif greifen mit dem Jahres-
beginn. Die Ticketpreise werden dann um 
durchschnittlich 2,8 % angehoben. Preis-
stabil bleiben dabei die Einzelfahrscheine 
in der Preisstufe 1 sowie der Zuschlag für 
das Premium-Abo. 
Die Fahrpreise im Detail 
Der Einzelfahrschein in Preisstufe 1 bleibt 
auch im Jahr 2022 preisstabil bei 2,40 
Euro. In den Preisstufen 2 – 8 steigen die 
Preise zwischen 10 und 25 Cent. Auch die 
EinzelTageskarten werden um 20 bis 40 
Cent angehoben. 
Die Monatskarte kostet 2,00 Euro (Preis-
stufe 1) bzw. 5,50 Euro (Netzkarte) mehr, 
die Abokarte und das AboMobil18 werden 
um 1,25 Euro (Preisstufe 1) bzw. 3,55 Euro 
(Netzkarte) teurer. Das AboMobil63 kostet 
nächstes Jahr 48,90 Euro monatlich. 
Preisstabil bleibt der Zuschlag für das 
Premium-Abo. 
Die Schülermonatskarten werden zwi-
schen 60 Cent (Preisstufe 1) und knapp 
3 Euro (Netzkarte) teurer, der Eigenanteil 
für kostenerstattungsberechtigte Schüler 
der Landkreise Bodenseekreis und Ra-
vensburg beträgt ab Januar 2022 39,50 
Euro (bisher 38,20 Euro). 

Neue Tarifbroschüre ab sofort erhält-
lich 
Informationen zu den Angeboten und 
Preisen bietet die neu aufgelegte Ta-
rifbroschüre „Preise, Tarife, Angebote 
2022“. Diese ist kostenlos erhältlich in 
vielen Städten und Gemeinden sowie in 
den Mobilitätszentralen, Kundencentern 
und Verkaufsstellen. Alle Preisinfos gibt 
es zudem im Web unter www.bodo.de 
im Seitenbereich Fahrscheine & Preise. 
Die Tarif- und Beförderungsbedingungen 
werden ebenfalls zum 1.1.2022 angepasst 
und sind abrufbar unter www.bodo.de im 
Seitenbereich Service/ DownloadCenter. 

Fördermöglichkeiten und 
Zuschüsse für Jugendarbeit 
in Vereinen 
Was muss man über Zuschüsse für die 
Jugendarbeit im Landkreis Biberach so-
wie den Landesjugendplan wissen? Wel-
che Wege gibt es von der Idee hin zur 
finanziellen Förderung? Diese Fragen 
werden beim Online-Vortrag des Kreisju-
gendrings Biberach e.V. am Montag, 17. 
Januar 2022, beantwortet. Der Vortrag 
findet über zoom von 19.00 bis 20.30 Uhr 
statt. Ziel der Veranstaltung ist es, ehren-
amtlichen Jugendleitern, Vereinsvorstän-
den, Kassenwarten und Interessierten 
in der Jugendarbeit Informationen zum 
Thema Zuschüsse an die Hand zu geben. 
Nach der verbindlichen Anmeldung über 
info@kjr-biberach.de wird der Zugangs-
link zugeschickt. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist kostenfrei.  

Ausbildung zum/zur  
Hochseilgartentrainer/in 
Die Dobelmühle in Aulendorf-Steinen-
bach ist ein Ort für Erleben, Glauben und 
Bilden und bietet unterschiedlichen Grup-
pen (fast) unbegrenzte Möglichkeiten. Mit 
ihren erlebnispädagogischen Elementen 
und dem Hochseilgarten bietet sie Frei-
zeiten, Konfirmandencamps, Gruppen, 
Schulklassen sowie Firmen und Teams 
vielfältige Angebote. 
In diesem Frühjahr wird es wieder einen 
Ausbildungskurs für den Hochseilgar-
ten geben. Die Ausbildung ist für Inter-
essierte, die im hauseigenen Hochseil-
garten f.r.o.g.-Park auf Honorarbasis als 
Trainer/in mitarbeiten möchten. 
Nach erfolgreich abgelegter Ausbildung 
wird die Teilnahme durch ein Zertifikat 
von der Siebert Consulting Group be-
stätigt. Die Ausbildung entspricht den 
ERCA-Ausbildungsstandards. Zusätzlich 
bekommt der Teilnehmende den Traine-
rausweis der Dobelmühle, mit dem die 
Kletterelemente der Dobelmühle genutzt 
und betreut werden können. 
Die Ausbildung findet an zwei Wochen-
enden auf der Dobelmühle statt: 25.-27. 
März und 26.-29. Mai. Die nähere Aus-
schreibung dazu ist unter 
www.dobelmuehle.de zu finden. 
 
 

Betreuungsverein  
Landkreis Biberach e.V.  
Für rechtliche Betreuer und Betreuerin-
nen gibt es am Dienstag, 25. Januar, um 
19 Uhr eine digitale Fortbildungsveran-
staltung vom Betreuungsverein Landkreis 
Biberach e.V. Dipl.-Psych. Heike Berger 
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wird das Angebot der Psychiatrischen 
Tagesklinik am Standort Biberach vorstel-
len. Technische Voraussetzungen für die 
Teilnahme sind ein PC oder ein mobiles 
Endgerät wie Laptop, Tablet oder Smart-
phone mit Lautsprecher, sowie eine sta-
bile Internetverbindung. Bitte melden Sie 
sich bis Mittwoch, 19. Januar 2022 an 
unter Telefon 07351-17869 oder E-Mail 
an info@betreuungsverein-bc.de .  Bei 
der Anmeldung teilen Sie bitte Ihre E-Mai-
ladresse mit. Sie bekommen dann recht-
zeitig den Zugangslink zur Online-Fortbil-
dungsveranstaltung zugesandt.  
 
 

S’Lädele in Wolfartsweiler 
erweitert Verkaufsfläche 
und Sortiment 
Max König aus Wolfartsweiler hat be-
reits mit 12 Jahren seine ersten Hühner 
gehalten. Zu Beginn wurde die Familie, 
später die ganze Nachbarschaft mit Eiern 
versorgt. Das Interesse an der Landwirt-
schaft brachte ihn später dazu, sein ers-
tes Krautland zu betreiben und hier eigen-
ständig Gemüse zu säen und zu ernten. 
Der inzwischen 18-Jährige entschied sich 
im vergangenen Jahr dazu, ein kleines 
Lädele in Wolfartsweiler zu errichten, in 
welchem Bürgern aus Wolfartsweiler eine 
kleine Einkaufsmöglichkeit für Grundnah-
rungsmittel angeboten wird. 
Doch das kleine S‘Lädele wurde aufgrund 
der immer größeren Produktpalette bald 
zu klein. Außerdem bot das Gartenhäus-
chen nicht ausreichend Platz für Eltern mit 
Kinderwagen oder ältere Menschen mit 
Rollator. Daher sollte eine größere Hütte 
errichtet werden. Im Rahmen des Regio-
nalbudget 2021 hat Max König gemein-
sam mit seinem Vater Armin König einen 
Antrag auf Förderung gestellt. Nachdem 
der positive Bescheid da war, konnte mit 
den Umsetzungsmaßnahmen begonnen 
werden. Inzwischen ist das neue S’Läde-
le fertig und wurde am 11.12.2021 offizi-
ell eröffnet. Familie König freut sich sehr 
über die Fertigstellung des Projekts: „Die 
Bürger aus Wolfartsweiler sind dankbar 
für das Angebot direkt vor Ort und freu-
en sich, dass sie nicht wegen jeder Klei-
nigkeit ins Auto steigen und nach Bad 
Saulgau zum Einkaufen fahren müssen.“ 
Das Angebot reicht von kleinen Geschen-
kartikeln und Selbstgemachtem von 
unterschiedlichen sozialen Einrichtun-
gen über Grundnahrungsmittel wie Eier, 
Kartoffeln, Milch, Nudeln, Fleisch- und 
Wurstprodukten bis hin zu Marmelade, 
Tee, Honig, Käse, Apfelsaft, Öl, Süßigkei-
ten. Saisonal wird zusätzlich weiteres Ge-
müse aus eigenem Anbau verkauft. Die 
Öffnungszeiten vom S’Lädele sind von 
Montag bis Sonntag von 7 bis 19 Uhr. Das 
Kassensystem funktioniert auf Vertrau-
ensbasis. 

Max und Armin König haben noch einen 
weiteren Projektantrag eingereicht, um 
auch den Verkauf außerhalb der Öff-
nungszeiten zu ermöglichen. So gibt es 
unabhängig vom Verkaufsstand die Mög-

lichkeit, rund um die Uhr Nahrungsmittel 
aus dem Verkaufsautomaten zu holen. 
Lena Schuttkowski von der REMO-Ge-
schäftsstelle war gemeinsam mit Ilona 
Boos von der Wirtschaftsförderung Bad 
Saulgau in Wolfartsweiler, um die fertig-
gestellten Projekte zu besichtigen. Kleine 
Aufkleber weisen auf die Förderung von 
80 Prozent der zuwendungsfähigen Aus-
gaben hin. Die Fördermittel kommen vom 
Bund und vom Land Baden-Württemberg 
und werden von der Stadt Bad Saulgau 
kofinanziert. 

Bildunterschrift:	 (v.l.n.r)	 Armin	 König,	 Lena	
Schuttkowski	von	der	REMO-Geschäftsstelle	und	
Ilona	Boos	von	der	Stadt	Bad	Saulgau.
 

Das Landratsamt informiert
Zensus 2022 – Erhebungsbeauftragte 
gesucht!  
Wir benötigen Ihre Unterstützung! 
Im Jahr 2022 findet in Deutschland wie-
der ein Zensus statt. Mit dieser statisti-
schen Erhebung wird ermittelt, wie viele 
Menschen in Deutschland leben, wie sie 
wohnen und arbeiten. Viele Entscheidun-
gen in Bund, Ländern und Gemeinden be-
ruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungs-
zahlen. Um verlässliche Basiszahlen für 
Planungen zu haben, ist eine regelmäßige 
Bestandsaufnahme notwendig. 
In Deutschland ist der Zensus 2022 eine 
registergestützte Bevölkerungszählung, 
die durch eine Stichprobe ergänzt und 
mit einer Gebäude- und Wohnungszäh-
lung kombiniert wird. Dies bedeutet, dass 
in erster Linie Daten aus Verwaltungsre-
gistern genutzt werden, sodass die Mehr-
heit der Bevölkerung keine Auskunft leis-
ten muss. 
Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutsch-
land an einer EU-weiten Zensusrunde 
teil, die seit 2011 alle zehn Jahre statt-
finden soll. Aufgrund der Corona-Pan-
demie wurde der anstehende Zensus 
von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. 
Die Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder führen eine Bevölke-
rungs- Gebäude- und Wohnungszählung 
mit Stand vom 15. Mai 2022 (Zensus-
stichtag) als Bundesstatistik durch. 
Für die Befragung der Bevölkerung benö-
tigt der Landkreis Biberach mehr als 250 
Personen, die von Mitte Mai bis Ende Juli 
2022 die Befragung der einzelnen Haus-
halte durchführen. 

Wir suchen Sie als Erhebungsbeauf-
tragte/n! 
Für diese Tätigkeit wird eine Aufwands-
entschädigung nach §20 Abs. 3 Satz 2 
Zensusgesetz gezahlt. Diese unterliegt 
nicht der Besteuerung nach dem Einkom-
mensteuergesetz. Einkünfte bis 1.200 € 
sind möglich.
Wir sind auf Ihre Mithilfe bei dieser euro-
pa- und deutschlandweiten Durchführung 
des Zensus 2022 angewiesen! 

Sie haben Interesse an der Tätigkeit als 
Erhebungsbeauftragte/r? 
Bewerben Sie sich unter https://www.
biberach.de/aktuelles/zensus-2022.html 
und füllen das Bewerbungsformular aus. 
Gerne dürfen Sie sich auch an die 
Zensus-Hotline unter 07351 52-6860 
oder per Email an zensus-eb@biberach.
de wenden.

In den Rathäusern lie-
gen Flyer für Sie aus, 
die Informationen und 
ein Bewerbungsformu-
lar enthalten. 
  
Informationen für den Einsatz als Erhe-
bungsbeauftragte/r 
Sie werden als Erhebungsbeauftragte/r 
für die Befragung einzelner Haushalte, so-
wie auch für Befragungen in Wohnheimen 
eingesetzt.
•	 Hierfür wird Ihnen ein Erhebungsbezirk 

mit circa 150 zu befragenden Personen 
zugeteilt. Für die Befragten besteht da-
bei Auskunftspflicht.

•	 Im März/April 2022 erhalten Sie eine 
Schulung.

•	 Die Befragungen finden im Zeitraum 
Mai bis Ende Juli 2022 statt. Sie können 
sich die Zeit für die Interviews frei ein-
teilen (z.B. am Wochenende oder nach 
Feierabend).

•	 Für Ihren Einsatz erhalten Sie eine steu-
erfreie Aufwandsentschädigung.

•	 Voraussetzung für die Tätigkeit ist le-
diglich die Volljährigkeit, der gewissen-
hafte Umgang mit vertraulichen Infor-
mationen und Ihre Teilnahme an der 
Schulung. 

 
 
Mobiles Impfteam des Deutschen Roten 
Kreuzes (DRK) Biberach:

Spezielle Termine für Imp-
fungen von Kindern zwi-
schen fünf und elf Jahren in 
Riedlingen, Erolzheim und 
Laupheim 
365 Kinder im Alter zwischen fünf und elf 
Jahren sind am Sonntag (9. Januar) im 
Impfstützpunkt in der Biberacher Stadt-
halle gegen das Coronavirus geimpft 
worden. Davon wurden 176 Mädchen 
und Jungen zum ersten Mal geimpft, 189 
Kinder zum zweiten Mal. Acht Erziehungs-
berechtigte nahmen das Angebot einer 
Boosterimpfung wahr. 
In den Impfstützpunkten in Riedlingen, 
Erolzheim und Laupheim bietet das mo-
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bile Impfteam des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) in dieser beziehungsweise in 
der nächsten Woche einen Impftermin 
speziell für die Fünf- bis Elfjährigen an. 
Dieser Termin findet in Riedlingen am 
Samstag, 15. Januar, von 10 bis 13 Uhr 
im Impfstützpunkt in der Cafeteria der Ge-
schwister-Scholl-Realschule, am Freitag, 
21. Januar zwischen 14 und 18 Uhr im 
Impfstützpunkt Erolzheim, DRK-Haus, und 
am Samstag, 22. Januar, von 14 bis 18 
Uhr im Impfstützpunkt Laupheim, ehema-
liges Rentschler-Gebäude, Mittelstraße, 
statt. Geimpft wird mit dem Kinderimpf-
stoff von Biontech-Pfizer. 
„Ein Team aus Kinderärztinnen und Kin-
derärzten sowie Fachkräften für Kinder-
krankenpflege wird vor Ort die Aufklä-
rung und Betreuung übernehmen und 
steht für alle Fragen der Eltern und Kin-
der zur Verfügung“, so Michael Mutsch-
ler, Geschäftsführer Rettungsdienst beim 
DRK-Kreisverband Biberach.  
Es werden Erst- und Zweitimpfungen für 
Kinder von fünf bis elf Jahren angeboten. 
Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von 
Biontech. Für Eltern beziehungsweise Er-
ziehungsberechtigte der Kinder sind auch 
Boosterimpfungen möglich. Bei Erstimp-
fungen wird vor Ort bei Bedarf ein Ter-
minslot für die zweite Impfung im selben 
Stützpunkt drei bis sechs Wochen später 
vergeben. 
Alle Impftermine des mobilen Impfteams 
des DRK Biberach sind unter Coro-
na-Schutzimpfung (biberach.de) gelistet.  
 
 
Das Landwirtschaftsamt informiert: 

Obst- und Gartenbau-
akademie (OGAB) startet 
„Krautländer“-Lehrgang – 
Tipps und Tricks für Selbst-
versorger    
In einer Zeit, in der viele Menschen den 
Bezug zu Nahrungsmitteln und deren Her-
kunft verloren haben, sehnen sich einige 
nach einer Rückkehr zum Ursprung und 
dem Anbau im eigenen Garten. Selbst-
versorgung liegt voll im Trend. Aber wo 

fängt man an, wenn man umsteigen will? 
2022 bietet die Obst- und Gartenbauaka-
demie des Landkreis Biberach (OGAB) 
zum ersten Mal den „Krautländer“-Lehr-
gang an. Dieser Lehrgang dreht sich rund 
um das Thema Selbstversorgung, mit ei-
nem Fokus auf dem Anbau von Gemüse 
und mehr im eigenen Garten. Ziel des 
Lehrgangs ist es, den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern das Wissen in die Hand 
zu geben, ihr eigenes „Krautland“ zu ge-
stalten: vom Umgraben des Bodens, über 
das Einsäen der Pflanzen bis zur ersten 
Ernte. 
In 73 Vollstunden vermitteln Expertinnen 
und Experten über das gesamte Garten-
jahr hinweg Inhalte rund um den Anbau 
von Lebensmitteln im eigenen Beet. Da-
bei werden die Themen nicht nur in der 
Theorie besprochen. Kursbegleitend le-
gen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gemeinsam ein Beet an und betreuen es 
von der Einsaat bis zur ersten Ernte. 
Weitere Informationen zu Anmeldung, 
Lehrgangsgebühren, Terminen und Inhal-
ten gibt es auf der Homepage der Obst- 
und Gartenbauakademie unter 
www.ogab.info.  
 
 
Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt 
informiert: 

Online-Themenreihe „Land-
wirtschaftsamt – Live“ star-
tet im neuen Jahr 
Das Landwirtschaftsamt lädt alle Interes-
sierten zum neuen Online-Forum Land-
wirtschaftsamt-Live ein. Hinter dem Titel 
Landwirtschaftsamt-Live verbergen sich 
Online-Vortrags-Veranstaltungen, die im 
Rhythmus von zwei Wochen aktuelle The-
men behandeln, welche anschließend zur 
Diskussion stehen. 
Die Veranstaltung findet jeden zweiten 
Montag um 19.30 Uhr statt. 

Die Termine:
•	 10. Januar 2022: Precision Farming – 

Praktiker berichten
•	 24. Januar 2022: Aktuelles aus dem 

Tierschutz

•	 7. Februar 2022: Umsetzungsmöglich-
keiten der Pflanzenschutzreduktion

•	 21. Februar 2022: Pflanzenschutz bei 
Nacht – ein Praktiker berichtet

•	 7. März 2022: Neue Gemeinsame Ag-
rarpolitik der EU (GAP) ab 2023

•	 21. März 2022: Wühl- und Schermaus-
bekämpfung auf Grünland

 
Die fortlaufenden Themen sowie der Zu-
gangslink werden auf der Homepage unter 
www.biberach.de/landratsamt/landwirt-
schaftsamt.html bekannt gegeben. Zur 
Veranstaltung ist keine Anmeldung not-
wendig. Interessierte können sich gerne 
telefonisch unter 07351 52-6714 melden.  
 
 

Biberacher Ernährungsaka-
demie (B-EA)Online-Vortrag 
„Willkommen am Familien-
tisch – Essen und Trinken 
für Kinder ab einem Jahr“ 
Die Biberacher Ernährungsakademie 
(B-EA) bietet einen Online-Vortrag zum 
Thema „Willkommen am Familientisch – 
Essen und Trinken für Kinder ab einem 
Jahr“ für junge Eltern an. Der Vortrag fin-
det am Donnerstag, 20. Januar 2022 von 
16.30 Uhr bis 18 Uhr statt. 
In den ersten Lebensjahren wird die Basis 
für ein genussvolles und vielseitiges Ess-
verhalten gelegt. Was und wie viel Kinder 
brauchen, um gesund aufzuwachsen und 
wie gemeinsame Mahlzeiten gelingen 
können, sind Inhalte bei dieser Onlineve-
ranstaltung mit der BeKi-Referentin Tina 
Krötlinger Schütte. 
Der Vortrag findet im Rahmen der Lan-
desinitiative BeKi – bewusste Kinderer-
nährung - statt und ist kostenfrei. Die Teil-
nahme setzt einen PC mit Internetzugang 
und Lautsprechern voraus. Eine interak-
tive Beteiligung per Bild und Ton ist bei 
Bedarf möglich und erwünscht. 

Eine Anmeldung bis spätestens Dienstag, 
18. Januar 2022 per E-Mail: post@b-ea.
info ist erforderlich. Weitere Informationen 
gibt es unter der Telefonnummer 07351 
52-6702. 

Wochenmarkt am Samstagvormittag
An jedem Samstag findet von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr auf dem  

Marktplatz der Wochenmarkt statt.  

Angeboten werden Geflügelfleisch- und Wurstwaren, Käse, 
frisch gebackenes Brot, frisches Obst, Biogemüse, Eier, Honig  

sowie Schnäpse aus der Region. 

Wir laden Sie herzlich ein - 
ein Besuch auf dem Wochenmarkt lohnt sich immer! 

 \ ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS



Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Primo-GruSSanzeiGen

Grüß mal wieder
  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11   Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
  anzeigen@primo-stockach.de

Haushaltshilfe 
für Privathaushalt gesucht

Tel.: 0176 22 352 112 (ab 18.00 Uhr)

Bewerbungen von Fachhochschulabsolventen sind erwünscht Bewerbungen von 
Bewerbungen von Fachhochschulabsolventen sind erwünscht 

Fachhchschulabsolventen sind erwünscht

 
 

Anerkennungspraktikanten
als Erzieher/in oder Kinderpfleger/in 

Wir bieten Dir ab 01.08.2022 deine Ausbildung in einer unseren Einrichtungen 
in Füramoos oder in Eberhardzell abzuschließen.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich bis 31.01.2022 unter 
LMueller@eberhardzell.de.

Weitere Informationen unter www.kigas-eberhardzell.de.

WIR SUCHEN DICH (m/w/d)

Nachruf
Wir trauern um

Bernd Hausmann
der am 26. Dezember 2021 im Alter von

63 Jahren verstorben ist.

Bernd trat im Jahre 1979 in unsere Firma als
Radio- und Fernsehtechniker ein. Bernd leitete

die gesamte Radio- und Fernsehabteilung 
über 40 Jahre selbstständig.

Während seiner langjährigen Tätigkeit für unsere
Firma haben wir Bernd als einen erfahrenen,

fleißigen und zuverlässigen Mitarbeiter 
kennen und schätzen gelernt.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten
und sprechen auf diesem Wege seiner Frau Gisela,

den Kindern Sandra und Ralf und den Angehörigen
unsere herzliche Anteilnahme aus.

Familie Mayerföls
Die Belegschaft der Elektro Mayerföls GmbH

Batterien für alle Fahrzeuge
Lott, Mattenhaus a.d. B30, Tel. 0 75 24 / 67 03





Primo-Service

Anzeigenannahme
  Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11   Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 
  anzeigen@primo-stockach.de

FRAGEN ZU DEN THEMEN SPEZIAL? 
Telefon: 07771 9317-100  Telefax: 07771 9317-105
E-Mail: sonderseiten@primo-stockach.de

PRIMO SONDERSEITEN
STARKE THEMEN  IDEALES WERBE-UMFELD



Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
358 Seiten, mit vielen farbigen Abbildungen, 

fester Einband, Euro 24,80 
Signierte Bücher direkt beim Autor unter  

arthur.kolb@t-online.de • Telefon: 07525 / 2389

04933


